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Justiz und Anstaltsmord nach 1945 

Die erste ausführliche Dokumentation der .. Euthanasieaktion. des Dritten Reiches 
(und zugleich des Nürnberger ÄrZteprozesses) erschien 1949 unter dem litel 
"Wissenschaft ohne Menschlichkeit«.' Die Geschichte dieses Buches ist symptOma­
tisch für die Auseinandersetzung mit den Morden an psychisch Kranken nach 

[945.' 
Der) I. Deutsche Ärztetag beschloß im OktOber 1948 die (auch finanzielle) Unrer­
scützung einer Dokumentation des Nürnberger Ärzteprozesses . Trotz dieses Be­
schlusses, der die ernsthalte Intention der Ärzteschaft zur Beschäftigung mit ihrem 
Beitrag zum nationalsozialistischen Unrechtsst.a.lt verdeutlichte, fand sich kein Arzt 
bereit, die Dokumentation zu erstellen. Ein Privatdozent (A. Mitscherlich) und ein 
Srudent (!) (F. Mielke) übernahmen schließlich diese Aufgabe. Die 10000 Exemplare 
der Schrift, die 1949 an die Ärzte verteilt wurden. riefen keinerlei öffenrliche 
Reaktion - keine Rezension, keine l.eserzuschriften - hervor. In den folgenden 
Jahren schien niemand das Buch zu kennen . Erst 1960 wurde es wieder aufgelegt. 
Zwar erschienen in den 60er und 70er Jahren einige Untersuchungeo zur ,.Euthana­
sieaktion "l, im großen und ganzen fand die Auseinandersetzung mit diesem NS­
Massenverbrechen jedoch fast ausschließlich im Gerichtssaal stau. An der Argu­
mentation der GerichtSurreile zum Tatkomplex "Euthanasie., läße sich unschwer 
erkennen. daß die juristische Auseinandersetzung mit ihm eine ähnliche Stoßrich­
tung hatte wie die öffentliche Tabuisierung des Themas: Überwiegend wurden die 
Täter exkulpiert. Diese Exkulpation durch die Rechtspraxis ordnete sich fast 
bruchlos ein in die Restaurationsbestrebungen konserv:uiver Rechtslehre. die »die 
Beteiligung bürgerlicher Funktionsgruppen (Richter[n] und Ärzte[n)) an der Ter­
rorpraxis des NS-Staates in weitem Maße der Ahndung [zu] entziehen ,,· suchten . 
In den letzten Jahren haben sich vor allem Emse Klee und die Autoren der 
Zeitschrift »Beiträge zur nauonalsozialisrischen Gesundheits- und Sozialpolitik« 
um die Aufhellung der Geschichte der Anstaltsmorde bemühe! Eine zusammenhän-

1 Die Broschur. "Das Dik'a' d~r Mtnscbmverach,uns. erseh,,·n '947 noch w:"hrcnd des Än,cprozes,cs 
und lSl ein Vorläufer d.s genann~n Buches, 

1 Vgl. d,e DM,tellung be, Micscherlich, A./Midke, F, (Hg,): Mtditln ohne Mensehlichkclt - Dokumen'e 
des Nürnberger Ärzleprozc5Ses, Frankfurt '978. S, 14 f. 

3 Hooolk., S.: Die Kreuzdschrcibcr - Ärzlc ohne Gew .. S<n - Euthanl:5l. Im Dnuen Re,ch, Hambul'ß 
1961; Schrn,dt , G .: SelektIon 'n der HcilanSl3h '91~194S ('96S), Frankfun 198}; lV.ul, f , K.: 
N.zlmord.kuon T 4 - Ein BClIehl übtr die crste indu1lncmiißig durrhgcfühnc Mord.kuon des 
N lZlrcK,mes, Berlin (0) '97> - In d~r Bunde,republik frscillencn unl<r dem elW,; ,rreführenden 
Obert"d: Die r.ych,ltrle ,m Slnldel der Euthao:me, Frankfurt '979; Schmuhl, H. W.: R.asenhyg.cnt, 
N3I1on:oJsoz,.Ji,mus, Euth:m>.<ic, Von der Verhütung zur Vernlch'ung .Ieb.munw.rten Leben ... 
1890-1945. Göul/lgen '987, 

4 Pcrds.1.: Die Rcs"lurJuon da R~chlskhre n.ch '945. m: KJ 4"'984, S.H911.; ZIt.at S.)601. 
S Klee, [ ,: , [mb .. ""s"·. Im NS-S,;U, - Oie. VernIchtung Jebensunw~ncn Uben, .. , FrlOkfun 198 s; ders. 

(Hg.) : Dokumente zur .Eurh.lOas,e", Frlnkfurl 1985: Aly, G. u .•. : Au,sond~rung und Tod - Die 
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gende Untersuchung zur juristischen Aufarbeitung der »Euthanasieaktion« seit 
1945 fehlt jedoch bis heute.6 

Im folgenden soll die juristische Argumentation der ~Euthanasie,,-Ureeile zwischen 
1945 und 1974 dargestellt werden . Die innere Enrwicklung der Rechtsprechung 
vollzog 1947/4& eine Wendung um 180 Grad; von der Ahndung des An$taltsmords 
zur weitgehenden Exkulpation der ~Euthanasie«-Täter. Dargestellt werden daher 
im ersten Teil die Rechtsprechung der Jahre '946/47, die beispielhaft zeigt, mit 
welchen Argumentationen eine Ahndung der »Euthanasie«-Taten möglich w~r. Tm 
zweiten Teil werden diejenigen juristischen Theorien analysiere, die zur Exkulpa­
tion der Täter diemen. 

!. Erste Phase: 1946-1947/48 Verurteilung der "Euthanasie,,-Täter 

Bis 1933 hatte der Sraat im wesentlichen als Garant des Rechts gegolten. Mit dem 
Machtantrit( der Nazis verkörperee er das Unrecht selbst und leitete zur Teilnahme 
an seinen verbrecherischen Taten an oder vereinfachte ihre Durchführung. Diese 
veränderte Stellung des Staates im Nationalsozialismus ließ nach 1945 Täterschaft in 
einem neuen Licht erscheinen : der Tater war nun .>gekennzeichnet gerade nicht 
durch den Widerspruch zu der rdee des damaligen Staates, sondern durch den 
Einklang mit ihr ... ",7 

Wie war die strafrechtliche Veranrwortlichkeit von Personen zu beurteilen, die nicht 
als Außenseiter der Gesellschaft und entgegen staatlichen Normen, sondern mit 
staatlicher Anleirung und Billigung hunderte, oft tausende Menschen getötet hatten? 
Die Beantwortung dieser Frage, die das grundsätzliche Verhältnis der Justiz. zum 
Unrechtsstaat des Nationalsozialismus berührt, unterschied sich in der ersten Phase 
- 1946-1947/8 - grundsätzlich von der der späteren, erwa mit der Gründung der 
BundesrepubJik beginnenden Phase. 

J. Rechtswidrigkeit der» Euthanasieaktion" 

Die Massentötungen im Rahmen der »Euthanasieaktion« wurden durch eine Groß­
organisation in Gang gesetzt, die ihre schc;nrechtliche Legitimation durch eine 
Ermächtigung Hitlers vom OktOber 1939/r.9. 1939 zur Törung »unheilbar Kran­
ker« erfuhr. Da die Befolgung von Gesetzen unter rechtsstaatlichen Verhältnissen 
die Strafbarkeit in der Regel ausschließe, mußten die Richter der ersten »Eulhana­
sie,,-Verfahren zunächst prüfen, ob die ",Gnadentod«-Aktion rechtswidrig war, 
obwohl sie durch ein Schreiben des damaligen Inhabers der Staatsgewalt, Adolf 
Hicler, abgesichert schien. 

klinISche Hinrlchrung d~r Uflbrauchb ... ~n (ßc'Lr'g< :r.ur n3"on.lsozla~5!i.chen Gesundh., ... - lUld 
Soz.alpolitik I), Berlin 198 s; dies. , Reform und GewIssen - "Euthanas,e" Im Diemt d .. FortSchnns 
(BelInge zur n.uonllsozl1lisuschon Ge-sundhclI" und Sol,alpolilik I), Bedin '9gS. 

6 Wichtige Vorarbellco h,erzu Sind : Brokmeior, P. : Die Vorstufe der Endlösung - Zum Fnnkfuner 
Euthanasleprozeß '967/68. m: Gewerkschaftliche Mon'lShehe 11 (1970), s . l&ff.; Gru~hm>Iln, /... : 
Euthw:LIl. und JUSIlZ lß1 Dnuen ReIch, m: Vieneljahrcshefle für Z.ugesch,cI'Ile 10 (1971), S. 2) S U.; 
Kramer. H.: OberlandessenchlSpräSldenlen und Generalsta<lu<Ulw'lhe ,Is Gehillen der NS-.Euth.m-
51e" , m: KJ ' / '984. S. 2\ 11.; Klee, E.: W .... SIe laien - was SIe wurden . Arl'e, Ju""en und andere 
Bereiliglc am Krankcn- lind Judenmord, Frankflln 1986; Fned"ch. J.: Die lul,e Amncsllc - NS-Tircr 
,n der Bundesrepublik, Frlllklurr 1984. S. 179 fl. 

7 Lange, R.: Anmerkung zu der Enuche.dung d.s KG Berlin vom 14 . S. '946. lß: DRZ '947. S. '98 ff.; 
ZiUI 5. 100 r.Sp. 
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Die Rechtsprechung der ersten Jahre, die wesentlich durch die Urteile der Frankfur­

ter und Berliner Gerichte geprägt wurde,s stellte die Rechtswidrigkeit der Ermächti­

gung vom 1.9.1939 eindeutig fest. Damit erfüllten die Taten, die im Rahmen der 

»Ellthanasieaktion« begangen worden waren, in der Regel den objektiven Tatbe­

stand des § 211 SrGB.9 

Begründet wurde die Rechtswidrigkeit mit »rechtspositivistischen~ bzw. fonncllen 

und naturrechtlichen bzw. materiellen Argumenten. 

Dem Hitlerschen Ermächtigungsschreiben wurde vom OLG Frankfurt bereits aus 

formellen Griindcn jede Rechtsgültigkeit abgesprochen: 

»Das Ermächtigungsschreiben Hitlers vom t. 9. '939 war keine gültige Rechl5norm. Es trägt 
weder am Kopf dc.~ Schreibens noch bei der Unterschrift einen die staatsrechtliche Stellung des 
Unteneichncten bezeiehnende.n Zusatz, noch die Gegenzeichnung eines Ministers, noch ist es 
veröffentlicht worden. Die im nationalsozialislischen Schrifttum vertretene These, daß ieder 
WilJensJ:ußerung Hitlers Gesetzeskra(t zukomme, ist zu keiner Zeit selbst Gesetz geworden. 
Bis zuletzt blieben auch wäh rend der n~tional50zialisuschcn Herrschaft die Gegenzeichnun­
gen durch den zuständigen Minister und die Verkündung im Rcichsgeserzblatt Brauch .• '0 

Das LG Freiburg verwies auf das StGB, das auch wänrend des Nationalsozialismus 

Euthanasie im eigentlichen Sinne und Massellmord nicbt zuließ: 

.Auch unter der Herrschaft des N:l.Iionalsoztaiismus war die Tötung von Geisteskranken als 
Mord zu beuneilcn; vgl. ... Komm. 2um 5tGB tl.Aufl. 1944. Anm.4 zu § 211 5.977.-" 

Das LG Frankfun entwickelte demgegenüber - weil es die formelle Rechrswidrig­

keil des Hitler-Schreibens wegen der möglicherweise besrehenden »normaciven 

Kraft des Faktischen« nicht zweifelsfrei feststellen wollteIl - eine nawrrechdichc 

Argumentation, die der Ermächtigung aus materielIeD, inhaltlichen Gründen die 

Legitimation entzog: 

.Wenn ... aus Gründen der Rc:"Chtssicherheit auch grundsätzlich zugestanden werden muß, 
daß Im dllgememen das Gesetz ohne Rücksicht auf scincn fnho1.lt als rechtsverbindlich 
angesehen werden muß, so findet dieser Satz doch unter alltn Umsr.li.nden seine äußerste 
Begrenzung darin. daß die Staatsführung nicht willkürlich bestimmen kann. was Recht oder 
Unrecht ist. Der Stut ist niemals die alleinige Quelle des Rechtes. Auch er selbst ist dem Recht 
unterworfen. auch er Ist an die c"";gen Normen des narorlichen Sinengesetzcs gebunden. und 
verletzt er sie. so entbehrt sein Gesetz der verpflichtenden Krah für alle Untertanen. 
Dieses sogenannte Gesetz Adolf Hitlers verletzte aber das elementarste aller Naturrechtsgiiter, 
das Recht des Individuums auf Leben, das der Staat als Kulturnation nur auf Grund eines 
Richterspruchs oder im Kriege fordern darf. Es verletzte alle Grundsätze von Sittlichkeit und 
Menschlichkeit und verleugnetc die Errungenschaften ciner zweit3usendjährigen Kultur. Es 
verstieß gegen die Grundlc.hren des Christentums und sprach allem Hohn. was bisher als 
Recht und Sitte galt. Das Recht auf Leben aber ist ein unentbehrlicher Teil jeder sittlichen 
Gemeinschaftsordnung. Die siuJich und auch rechtlich verbindliche Kraft der N3turrechts­
norm: ,Du sollst nicht töten' ist deshalb so stark, dJß sie niemals von der formellen Rechtskraft 
eines Gesetzes verdrängt werden kann. Dieser Erlaß Hitlers hat somit kein Reche geschaffen, 
sondern nur das Unrecht in seiner krassesten Form, höchstenfalls zum formell gültigen 
Rechtssatz erhoben, auf den sich aber wegen seines Unrechtsgehalts niemand berufen kann. 
Ein Gesetz mit so elememar unsittlichem Inhalt ist immer und Unter llien Umständen wegen 
dieses Inhalts rechtsungültig. D3mus ergibt sich. daß das mgebliehe Geselz rechLSunwirksam 

LG Berlio 'S. J. '946, abgedruckt In: Rüler, C. F. (Hg.): Jus", und NS-Vcrbrechen - Sammlung 
d.u!Scher $traluneile wegen nJuonalsozl'}i,",cher Töcungsverb'fchen '9H-1966, Arnsrcrd:un 
196. ff., 3d.l, S, 3J fr. Die folgenden Unet!e ""erden, SOWflt "e In der 0, J. Urteilssammlung aulgdülm 
SInd. mit B:mdnr. und S",.nzahl angq;e~n (,.B,: LG Bulin 1). J. '946, I IJ 1(,); KG Berlin 
14.8. 1946. I 1911 .. LG Frankfurt 21. u. 19~6. I 'H fr.. JO. 1. '947, I 1l) H" 9 .•. '949, IV 4711.; OLG 
Fnnkfun 11.8. '?47. I ,66 Ir., 16.4.1948. I ,61 Ir.. 10.10.1948. I )66 f/,. 1).6.1949, IV jl 11. 

9 Ich gehe nur auf die Abun,·ilung nach dem StGB <m. die Aburteilung nach dem KOßlrollral.Sg",flz 
Nr. 10 fand nur In wemgen Ausnahmen '!dU, 

10 OLG Fr.mkfun II. 8.1947. I '71. 
" LG Freiburg 16.11. '943. VI 48411., Ziu.. VI po. 
11 LG Frankfurt 21. 11. '946. 1156 und LG F",nkfurt )0. I. '947. I lJ). 

]J9 
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ist und niemals materielle Gesclzeskrafr erlangt haI. Die Handlungen der Angeklagten sind 
deshalb objektiv rechtswidrig .• 'J 

Das LG Frankfurt fand mit dieser Argumentation Unterstützung bei Richard 
Lange, der die »Überordnung der Rechtsidee über die St~csidee« forderte", und 

Gustav Radbruch, der übergesetzliches Recht über das gesetzliche Unrecht gestellt 
wissen wollte. 's 
Unabhangig davon. welcher Argumentationsvariante die Gerichte zuneigten. das 
Ergebnis blieb das gleiche: 

.Das Ermächtigungsschreiben Hit[ers vom I. 9. 1939 WH also keine RechtSnorm und hatte 
nicht die Wirkung einer solchen. Es war nichu anderes als ein Freibrief des tatsächlichen 
Gewalthabers an einen bestimmten Personenkreis. das Verbrechen des Mordes zu begehen; ein 
Freibrief, der diese Personen kraft dcr tatsächlichen Macht dcs Ausstellers de facto, ~ber nicht 
de jure vor Strafverfolgung schürzte. «'6 

Die Abwehr des Hicler-Schreibens vom J . 9· t 939 als Rechcsgrundlage der ), Eutha­
nasieaktion« wurde so zum Paradigma der juristischen Einschätzung dieses Schrei­

bens für die gesamte Rechcspraxis seit '945. 

2 . Keine Rechtfenigungs- und SchuldauHchließungsgründe 

Gesetzliche und übergesetzliche Rechr.fenigungs- und Schuldausschließungsgründe 
wurden nacürlich schon in den ersten Jahren nach dem Krieg diskutiert - und 
sämtlich zurückgewiesen. '7 

11. Befehl 

Auch wenn das Hitlcr-Schreiben als Dienstbefehl und niCht als Gesetz verstanden 

wurde. dem manche nordicnstverpflichtere Angeklagte nach ihren Angaben nachzu­
kommen hatten, blieb die objektive Rechcswidrigkeit bestehen. 

Das KG Berlin hatte einen Befehl als Rechrfertigungsgrund mit einer zweigleisigen 
Argumenution abgewehrt: Zum eineo habe - so der formalrechtliche Gesichts­
punkr - in der Ansrale Meseritz, in der im Rahmen der zweiten Phase der 
"Euthanasieaktion~ Tötungen vorgenommen wurden, kein Befehl vorgelegen. zum 
anderen könne sich ein Angeklagter - so der n~turrechdiche Gesichtspunkt - nicht 
auf ein dem allgemein anerkartJlten Sittengesetz widersprechenden Befehl beru­

fen . rB 

Den folgenden Urteilen genügte das formalrechrliche Argument; im Uneil des LG 
Frankfurt vom 21. 12. 1946 hieß es: 

-Es ist anerbnnten RechtS, d:lß derjenige, der den rechtSWidrigen Befehl ausführe, hier also 
einen Befehl zum Mord, sich nicht mit dem Hinweis, er habe nur auf Befehl gehandelt. von 
seiner Verantwonuog befreien kann. Nach § 7 des Deutschen Beamtengesetzes ist jeder 

J l LG Fr:lllkjun 11. 12 . 1946, I 156. 
14 lange, R. '947, a, ;\.0. (Fn. 7),5.100, r. Sp. 
J S R~dbruch, G.' Gtsetwchcs Untech, und überR<>c,~lichcs Rechl, 1ß : SJZ I (1946). S. 105 If. 
,6 OLG Frank/un 11.8 . 1947. I 175-
"7 Es kann lue, selbs(Verslindlich nur die lllgememe Argument.lJon de, Gencht.t bczuglich der .Eu(h,­

nasl~<"-T>len wledtrgegeben werde" - der Einulhll kann von di ... , Einsch'tlung .b"'clchen ; dem 
Angckhgren Wird m emem rcchlSsla3t1ichen Verhhre!> <Clnc und nlchl emt ,lJgemnne Schuld zuge­
r<ehntt. Obwohl z . B. die NouIlndSllCU1(lon Im allgemeinen für die .. EuthlnlSleakuon. vernein' 
werden muß, könnten Eintelnc doch dureh Drohungen "n SinM der Noucmd.sddinillon zur Teil­
nahme ge-zwungcn worden SCln, 

,8 KG Bcrlin 14 . &. '.946. I ~1 . 
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Beamte für die Gesctzmäßigkeit seiner AmtShandlungen ver:lnlwordich, und kein Beamter 
darf Anordnungen befolgen, deren Ausführung eine strafbare Handlung i51.. '9 

Das OLG Frankfurt sekundierte mir dem MilStGB: 

,.Blinder Gehorsam gegenüber Befehlen der Vorgesetztcn ist in keiner Amtspflicht begriindeL 
Soweir ging nicht einmal die militärische Disziplin .• 

Nach § 47 des MiJStGB vom 28. 6. 1872 war ein Unrergebener mir der Strafe des 
Teilnehmers bedroht, der einem Befehl nachkam, der »ein bürgerliches oder militii­
risches Vergehen bezwecktc".'o 

b. ZUSicherung VOll StTafloslgkeu 

Vielen Angeklagten war zugesichert worden , daß sie für ihre Taten nicht zur 
Verantwortung gezogen werden würden, und es waren ja tatsächlich mit der 
Juristenkonferenz vorn April 1941" Schritte unternommen worden, die eine Straf­
verfolgung der "Euthanasie«-Tötungen verhindereen . 

• Auch [auf die Zusicherung von Stranosigkeit , S. B.] können die Angeklagten sich nach 
Au(f~ssulJg des Gerichts nicht mit Erfolg berufen, weil die damalige Sta3tSfübrung ihnen nicht 
von Rechts wCßen, sondern lediglich aus ihrer tatsächlichen Machtsrellung hc.raus für die 
Teilnahme an strafbaren Handlungen Stranosigkeic zusichern konntc. Dic Strafbarkeit ihrer 
Handlungsweise WH somit nicht aufgehoben, sondern lediglich in der damaligen Zeit der 
gerichtlichen Verfolgung entzogen, Strafwürdig war das Verhalten der Angeklagten damaL, 
wie heute, und da die Strafverfolgung nach Beseitigung bestimmter tJtSächlicher Machtverhält· 
nisse heute möglich ist, können die Angeklagten sie wegen der SLrafwürdigkcil ihrer Handlun­
gen nicht mit Erfolg abwehren .• " 

Die Taten der Angeklagten waren also im 3. Reich de [acro smal10s geblieben, aber 
de JUTe strafbar. 

Co Notstand 

Die Angck.lagecn führten vielfach aus, daß sie im Fall einer Weigerung in ein 
Konzentrationslager eingewiesen worden wären oder mit dem Tod bedroht wurden 
und damit § 52 oder § 54 StGB (a. F.) erfüllt seien . 
Auch dieses Rechtfertigungsvorbringen wurde ihnen widerlegt. [m Einzelfall wurde 
gezeigt, daß die Anwerbung als »Eurhanasietäcer« freiwillig erfolgt war,') Für die 
Organisatoren der »Euth:masieaktion« war die Freiwilligkeit sogar ein wichtiges 
Kriterium der Teilnahme gewesen: 

-Denn für eine solche T~tigkeit wollte man auch damals gerade freiwillige Teilnehmer haben 
und keine dazu gepreßren Leute. M an hat sie offenbar vorher schon sehr sOTgfähig ausgesucht, 
bevor man überhaupt an sie mit einem solchen Ansinnen herantrat. Man wollte von vornherein 
keine Saboteure in dieser Aktion, .... 

Es habe zwar Leib und Leben gefährdende Drohungen gegeben, 

»aber es ist ;zweifclsfrei, daß diese ausschließlich zur EinhaJtung der allen auferlegten SchweI­
gepflicht ausgesprochen worden sind .• 'S 

19 lG F,..nkfun 21 . H . '946, r 158. 

20 Yg). OLG Frankfurt 11.8. '947, I '761. 
21 YgL die Darstellung bel Kr=~r. H .. ,. a. O. (Fn. 6), S.l9 f. 
H LG Fr:>nkfun 1\. 12· !9~6, I '58. 
IJ Vgl. dass., J '18 f. und LG Freiburg !6. lJ. J9i8, VI P9. 
14 LG Frankfurt 30. l. 1947. [ 1\6. 
'5 LG F .... nkfurt lI . ll. 'Y46, r '19. 
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Die Weigerung, sich an der »Aktion« zu beteiligen, habe zwar Nachteile mir sich 
bringen können. aber nicht die in den §§ 52 und 54 StGB angedrohten; im Einzelfall 
wird dies nachgewiesen.'6 
Das Vorliegen eines PU[ativnotsrands wird ebenfalls verneint, da lediglich der Bruch 
der Schweigepflicht bedroht war und die Angeklagten nicht schlüssig nachweisen 
konnten, warum sie diese Drohung mit einer bezüglich der Weigerung zum 
Mitmachen verwechseln konnten. 

p Wenn [der Angek lagte, S. B.l Sprauer in der Hauprverhandlung glauben machen wollte, er 
h~be seinerzeir diese verschiedenen .Drohungen< durcheinandergeworfen ... , so kann d~s nur 
als eine reichlich starke Zumutung dem Gerichl gegenüber bezeichnel werden .• '7 

d. Er,etzbarkeit des Täters 

Die nationalsozialistischen Mordtaten unterschieden sich von ngewöhnlichen" u. a. 
dadurch, daß die Täter bei einer individuellen Weigerung relativ sicher damit 
rechnen konnten. durch einen Nachfolger ersetzt zu werden. Diese Ersetzbarkeit 
hinderte die Gerichte jedoch nicht daran, den Angeklagten die jeweils eigene Schuld 
zuzumessen. Das LG Freiburg führte beispielsweise zum Tarbe;trag des Angeklag­
ren Sprauer aus: 

.An der Kausaliul und dem persönlichen SchuldaOleil ändert sich selbsrversländlich dadurch 
nichts, daß Dr. Linden mit Leichtigkeit einen anderen gefunden hllle, der die Sprauer 
zugef:rJlenen Verlegungsgcschäftc ebenso .gewissenhaft< oder "ielIeicht sogar noch aklivisti­
scher besorgl hätte; in die.stm Falle hälte sich eben an Stelle Spraucrs dieser andere heUle zu 
ver.l.ntwon.en,.a ,8 

t. Fehlendes UnrechtsbewußtsemlVerbotslrrlum 

Viele Angeklagte argumentierten in den Gerichtsverfahren als Überzeugungstäter: 
sie seien Anhänger einer Euthanasie im Sinne einverständlicher Sterbehilfe und 
hätten das Vernichtungsprogramm so verstanden'~, sie seien von dem Tötungspro­
gramm selbst überzeugt)O oder sie hätten wegen eines Gesetzes an seine Rechrmä­
ßigkcit geglaubt J1 . 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts war das Bewußtsein der 
Recbtswidrigkeit nur dann entscheidend, wenn die Rechtswidrigkeit zum gesetzli­
chen Tatbestand gehörte - also nicht bei Mord oder Totschlag. Die Gerichte sahen 
es aber mit Ausnahme der BeriinerJl als notwendig an. das Vorliegen eines Schuld­
ausschließungsgrundes durch fehlendes Unrechlsbewußtsein zu prüfen. obwohl sie 
sich sonst vielfach auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts bezogen. Sie reagier­
len damit auf Überlegungen der juristischen Literatur, die schon in der Weimarer 

Republik das Bewußtsein der Rech[swidrigkeic für den Vorsatz gefordert hatte. 

l6 Z. B. LG Freiburg t6. J I. 1948, VI j lO. 

'7 D>.<5., VI j '9. Die Mär VOm Befchl,nOl<und 1st ,;,nc biS heute WlTk.,me Schutzbeh,uplung, die 
cmplrlSeh keinen "inz1gcn 1'.11 zu ihrer BC":;llgung anführen lunn - für ,ämt~che NS-Verbrechen 
mehl, obwohl SIch gmu Heersch.ren vOn Veneldigern um diesen N.chwels bemühten. VßI. Rücker!. 
A.: NS·Verbrechen vOr Gench, - Versuch eIner Vtrg.ngcnhwsbcw>:lugung, He,dclberg 1?8z, S. 282 . 

.!!? LG Fr~i.b\lI"S 1~. J I. J9-41i', Vl SI). Du gen:tnnle Dt". unden W::U' Mi.tllUc-n~}r~{ Im RClt;h smnenJTUmSlC­

num. Spuuer h.He 3.ls MinlSlen.Jral ,m Badischen Inn~nmln1SterlUm für die Verlegung badischer 
Kranker In Tomngsanst.Jlen gesorgI (.Verlegungsgeschäfle«). 

~9 Vgl. LG Fr~klun 11. 11. 1946, I '40. 

)0 Vgl. LG frciburg 16. ".1948. VI jl}. 

3' Vgl. OLG F .... nkfurt 12.8. '947, I '75 I. 
32 LG Berlin 2S. J. 1946, KG BeTlin '4.8.1946. a.'. O. (Fn. 8). 
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Nach der Schließung des Reichsgerichts durch die Alliienen harte sich die Auffas­
sung der Literatur »überraschend schnell,, )) in der Rechtsprechung durchgesetzc. 
Die konsequente Zuordnung des Unrechtsbewußtseins zum Vorsatz ließ jedoch 
gerade die Überzeugungstäter straffrei, sofern die Abwesenheit des Unrechtsbe­
wußtseins unvermeidlich war. "SO bleibt der moralisch tiefstehende Tater wegen 
einer Tat, die er eben auf Grund seiner sittlichen Fehlorienrierung nicht für 
.Unrecht< im weitesten Sinne hält, straflos ..... )4 Es sei aber bei .. den Verbrechen 
und bei den meisten Vergehen das Vorhandensein dieses Bewußtseins in der Regel 
anzunehmen; ein besonderer Beweis dieses Vorsaezbestandteils wird daher bei 
diesen Delikten meist nicht erforderlich sein ( ... ) .... H 

Die Ablehnung eines Schuldausschließungsgrundes wegen fehlenden Unrechtsbe­
wußtseins bei den .. Euehanasie«-Tätecn durch die Gerichte der ersten Phase erfolgte 
durch ein formelles und ein materielles Argument. 
Den Angeklagten wurde im Einzelfall nachgewiesen, daß sie - trotz ihres Vorbrin­
gens des fehlenden Bewußtseins der Reclltswidrigkeit - tatsächlich ein Unrechtsbe­
wußtsein gehabt hatten: 

.. Der Gr1uenhaitigkeit dieser Vorgänge [in der Zwischen- und Tötungsansult Eichberg, S. B.] 
entsprach auch voll und ganz die innere Vcrfas.s\lng der Angeklagten während dieser Zeit ... 
Hiernach war ihnen die ganze Aklion ,~chreckJ.ich < und crschüllcrte leilweise ihr Seelenleben 
deran. daß zuweilen Kinder, die getötet worden waren, den Angeklagten Schmidt und Scl)ürg 
im Tra\lme erschienen .... Alles dies konnt~ nach Überzeugung des Gerichts nur dahin 
gewertet werden, daß sie schwere, UnrechI t2tCß.u J6 

Das Bewußtsein der Rechrswidrigkeit müsse sich, so das LG Frankfurt, nicht auf 
einen bestimmten StGB-Paragraphen beziehen; es genüge "das Gefühl. Unrecht zu 
tun.«)7 

Könne dem Angeklagten das Unrechtsbewußtsein im Falle von Tötung jedoch nicht 
nachgewiesen werden, zeuge dies von einer rechtlich unbeachtlichen Rechtsblind­
heiL Das Vorbringen von Angeklagten, sie hätten an eine Euthanasie im eigenrlichen 
Sinne geglaubt, wird verworfen: 

.Daß der Angeklagte Dr. Schmidt an das Beslehen einer die TOTung gc stallenden Rechtsnorm 
geglaubt haI, könnte ihn - vielleicht - dann entschuldigen, wenn es sich um eine Euthanasie im 
eigentlichen Sinn gehandelt hätte . .. 
Nicht um eine Hilfe für die unheilbar Kranken. sondern um eine Tötung im Dienste ClOes 
zynischen UliJj,arismus handelte es sich ( ... ). Dieses aber- verstieß in einem solchen Maße 
wider die Natur des Menschen, wider die Natur des Rechts, embehne also so völlig der 
RechlSn:uur, daß ein wirklicher oder angeblicher Irrtul1l hierüber nicht beachtet werden kann. 
Darf und muß schon bei jedem Menschen ein gewisser Grundstock von rechtlichen Vorstel­
lungen vorausgesetzt werden (Kohlrausch-Langc SIGB 38. Auf!. Anm. [I 8 zu § 59), so kann 
Rechtsblindheit eines Arzlcs, dessen Beruf das Heilen, nicht das Töten ist, gegenüber da 
Heiligkeit und Unverletzlichkeit jcdes menschlichen lebens, auch und gerade des schwäch­
Slen, ;mnSlen und wehrlosen, kein Entschuldigungsgrund sein .• ll 

Da auch Rechrfertigungsgriinde verneint wurden, wurden die AIlgekJagten damit in 
der Regel wegen Mordes verurteilt. 

\ \ So die krilische Einsch.'zung oon G. R.dbruch In : Anmerkung zu OLG Frank!un. In : 5JZ 1 (1946). 
S.6J4ff., ZirOi S.6}4. 

H Wrnnefeld. H. : ,BewlIßtsetn d~r Rechtswldngkw und Vorul7., m: DRZ '947. S. J6S I!., ZiL1t S. J65' 
r.Sp. 

J5 Schonke, A.: Unrcchtsbewußl5eon, Vorsa'z und Irrrum. 10: DRZ 411946, S. 101 11. , Ziul s. 101. 

J6 LG Frankfun 11 . a . 1946, J 157. 
J7 Ebd. 
JS OLG Fr~kfllrr 11. s. '947. J 176. 
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3. Abgrenzung von Täterschaft und BeihiLfe nach der eingeschränkten 
subjektiven Theorie 

Nur wenn ein Angeklagter als Täter wegen Mordes verurteilt wird, hat das Gericht 
bei der Festsetzung des Strafmaßes keinen SpieJraum: Es ist gesetzlich zur Verhän­
gung einer lebenslängliehen Freiheitsstrafe verpflichtet. Neben der Feststellung, ob 
Mord oder Totschlag gegeben sei und ob es Rechtfenigungs- oder SchuldausschJie­
ßungsgründe gebe, spielt es also eine erhebliche Rolle, ob auf Beihilfe oder Täter­
schaft erkannt wird. 
Die Rechtsentwicklung vor 1933 gab dabei zwei mögliche Theorien zur Abgren­
wng von Täterschaft und Beihilfe vor: die sogenannte eingeschränkte und die 
extrem subjektive Teilnahmelehre. 
Im Gegensatz zur gesetzlichen Teilnahmekonzeption, die (Mit-)Täter, Anstifter 
und Beihelfer nach der "realen Tatnähe., also nach objektiven Kriterien, unterschei­
det l9 , stellte sich das Reichsgericht (RG) im sog. »Badew3fUlenfall« auf den Stand­
punkt der extrem subjektiven Theorie: Eine Frau, die im Interesse ihrer Schwester 
deren uneheliches Kind in der Badewanne ertränkt hatte, wmde von ihm als 
Gehilfin, nicht als nrerin angesehen.~o Objektiv haue sie zwar eigenhändig den 
Straf tatbestand verwirklicht, subjektiv - so das RG - wollte sie die Tötung selbst 
nicht, sondern lediglich ihrer Schwester helfen. Das RG vertr3t dabei die Auffas­
sung, daß die Teilnahmeform - hier: Taterschafr oder Beihilfe - sich »vornehmlich, 
wenn auch nicht ausschließlich, nach dem Grade des Interesses am Erfolg,,~, 

richte. 
Allgemeiner Widerspruch gegenüber dieser Encscheidung führte zur Entwicklung 
einer eingeschränkten subjektiven Theorie: Wer den Tatbestand allein voll verwirk­
lichte, sollte in jedem Fall Täter sein. Das Vodiegen von Beihilfe oder Mittäterschaft 
sollre dagegen weiterhin nach der subjektiven Willensrichtung des Teilnehmers 
entschieden werdenY 
In der erstcn Phase der » Euthanasie~-Verfahren war die 3fl'l.uwendende Theorie 
umstritten . Das LG Frankfurt bevor:z.ugte von Beginn an die extreme subjektive 
Theorie, das OLG revidierte LG-Encscheidungen jedoch mehrfach vom Standpunkt 
der eingeschränkten subjektiven Theorie aus. 4 ) 

Das OLG bezog sich bei seiner Argumentation auf Kohlr:luschs Kommentar zum 
Strafgesetzbuch von 1944 (Vorbem. zu § 47 S. 167 Anm. A) und referieree : 

nFruchtbar sei der Gedanke vom Titerwillen dann , aber auch nur dlnn, wenn bei Beteiligung 
mehrerer es sich d3rum handele, Täterschaft von bloßer Beihilfe abzugrenzen. Hier solle einer, 
der die Tat nicht ,ausge.fühn< hat, den T~rbes[and nicht verwirkliche hat, aber immerhin eine 
Bedingung zum Erfolge gesetzt habe, (z. B. Wache gestanden habe) dann als Tater bestraft 
werden können, wenn er mit TäcerwiUen mitgewirkt, die Tat als eigene gewoUt, nicht nur eine 
fremde Tat hat unterstützen wollen. Das objektive Minus werde hier durch ein subjektives 
Plus ausgeglichen . Aber der Gedanke sei nicht auf die Fälle zu übertragen, in denen jemand 
den strafrechtlichen TatbcSl~nd ganz in seiner Person verwirkliche. Hier fehle ein solches 
ausgleichungsbedürftiges Minus und daher luch der Anlaß, ein zusäl2Liches Element zu 
fordern. Wer einen anderen mit eigener Hand töter, den tödlichen Schuß abgibt, ihm Gift in 
die Speisen mengt, ist Mörder, auch wenn er es im Interesse eines anderen, ,für, ihn tue .... Mit 
Rech! bemerkt Kohlrausch, daß dieses Ergebnis mit dem La.ienverstande übereinstimme .. ... 

39 Vgl. die Ausführungen bel ROXl11. c.: SI~Uten Im Rlhmen orgwlsalon.chcr Machuppu3le, ,t\: 
Goltdammer·, Arcluv ,,6), S, '9) H., Ziu( S. 194 r. 

40 RG 74.84. 
4' Ebd . 
• ' Vgl. B~umwn, J.: Beihilfe bel e'gener voUer T.,bcstandscrlüUung (Besprechung dC'S S(,1.$ch,nokij· 

Urteils des BCH), m: NJW '96), S. 56, Ir.. Li"" S. (63, , . Sp. 
4) Revidiert wurden : lG Frankfun 11. }.'947, r J07ff. und LG Frankfurt ,8 , .. '948, J[ ,87ff. 
44 OLG Frankfun ~o. 10. '948• [ 37'· 
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Das Gericht wandte sich gegen eine Überspiezung der subjektiven Tcilnabmelehre: 

" Wenn eine Rechtslhoorie (Willenstheorie) in ihren letzten Auswirkungen zu einem der 
natürlichen Betrachtungsweise widersprechenden Ergebnis führt. besteht kein ßedenken, sie 
nicht bis in ihre letzten Konsequenzen zu verfolgen.«'! 

Durch so begründete Entscheidungen der Revisionsinsunz wurden die A.ngeklagten 
in der ersten Phase überwiegend nach der eingeschränkten subjektiven Theorie 

verurteilt, obwohl diese schon umstriuen war. 

//. Zweite Pha5e: Seit 1947/48 weitgehende Exkulpation der »Euthanasie .. -
Täler 

In vier Bereichen urteilten die Laien- und Berufsrichter6 der zweiten Phase anders 
als die der ersten Phase: 
Die rechtliche Würdigung des Ta.tbestandes änderte sich : rn einigen Fällen wurde 
auf Totschlag stau Mord erkannt, die Einschätzung der Teilnahmeform verschob 
sich von Täterschaft auf die nun fast ausschließlich angenommene Beihilfe. Außer­
dem wurden nun in fasr jedem Fall Rechcfertigungs- oder Schuldausschließungs­
gründe anerkannt: durch die Annahme eines unvermeidlichen Verbotsirnums bzw. 
Tatbesrandsirrrums und durch die Anerkennung von übergesetzlichen Schuld-/ 
Strafausschließungsgründen. 

Die Anerkennung von Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründen sowie 
die Erkennung auf Beihilfe waren für die Exkulpation der .Euthanasie«-Täcer am 
Bedeutendsten; bei den Kinderrötungen spielte die Bewerrung der Törung als 
Totschlag statt Mord eine große Rolle. 

Die Urteile der zweiten Phase enthielten a.uch Argumentationsstränge, die in der 
Tradition der ersten Phase standen: Nach 1947/48 erklärten alle Gerichte die 
»Euthanasieaktion« weiterhin für rechtswidrig, weil die Hitler-Ermächtigung keine 

Legitimacionsgrundlage für die Anstaltstörungen sei. Dazu wurden die formalrecht­
lichen und/oder narurrechtlichen Begründungen vorgetragen, die in den Jahren 
zuvor entwickelt worden waren. Auch das Vorliegen der gesetzlichen Rechrfeni­
gungs- und Schuldausschließungsgründe wurde abgelehnt. 
Diese Anknüpfung an die Argument3cionsscrukturen der ersten Phase veranderte 
jedoch - da die subjektive Tatseite mittlerweile grundsätzlich neu bewertet wurde -
das Ergebnis von milder Verurteilung oder Freispruch nicht. Die zweite Phase der 
juristischen Bewertung der .,Euthanasie,,-Taten dauen bis 1974, d. h. bis zum 
letzten rechtskräftigen "Euthanasie«-Urreil des BGH" an. Fast die gesamte bundes­
republikanische Rechtsprechung ist also dieser zweiten Phase zuzurechnen.<s 

4j tbd. 
46 .Eulh"':Ulc. -Proze;se hnden VOr Schwurg~n,hlen 'Ult. die mehrheitlich mll Llleorichlem b<S~I>' 

W!ucn . 

47 BGH 10. } . '974. 1 StR jS9J71. 
48 Du kürdich erg:mgcnc Frankfurter .Eurhan ... , •• · Un.i1 (vgl. die regelmäßige Be .. chlc" .. uung der 

Franldunu Rundschau ,m Sommer vergangenen jlhres) konnte nICht mehr analYSlen werden. Es >leih 
In gcwJ.Sser W~"e d~n B~gllU\ w,er drillen Phase der .Euth;Ul .. ,e.-RechLSprechung dar. da die 
Angeklagten Im Gegensa,z zu r zwellen Phase wegen Beihilfe zum Mord veruneih wurden. 

'45 
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J. Entwicklung neuer Rechtfertigungs- und SchuldauHchließungsgriinde: 
Anerkennung eines übergesetzlichen Rechtfertigungs- oder 
Schuldausschließungsgrundes 

a. Die Rechtsprechung '948: Übergesclzlicher Notstand als persönlicher 
SlrttfauHchli.eßungs- oder Rechtferltgungsgmnd 

1948 standen zum ersten Mal Personen vor Gericht, die in sog. ,.Zwischenanstal­
ten~H bzw. der staatlichen Gesundheitsverwalwng beschäfrigt gewesen waren lO . 

Das LG Koblenz sprach am 4. 10. 1948 einen Ansr..altsarzt und einen Anstaltsdirek­
tor frei, da sie »im Zustande der pflichtenkollision das Menschenmöglichste getan 
häuen, um größeres Unheil abzuwenden.«P Die Pflichtenkollision wurde so be­
schrieben; 

»Darf das Bemühen, das Leben einzelner, ja vieler Menschen zu rellen [indem sie erwa 
Patienten vom Tr~nsport in die Tötungsansrallen zurückstellten, S. B.]. dazu führen, selbst 
dabei mitzuwirken, andere dem Tod zu überliefern? Hier setzt zum mindesten ein tragischer 
Pflichtenkonflikt ein. hier muß der Gehilfe - und nur von einem solchen, nicht vom Tater 
selbst soll hier gesprochen werden - Schuld auf sich nehmen. um großeres Unheil zu 
verhüten.« I' 

Das Koblenzer Urteil bezog sich ausdrücklich auf zwei schon sehr früh ([ 947 und 
Febr. '948) erschienene Artikel des Godesberger $crafrcchcsprofcssors Hellmuth 
von Weher, der den Gedanken der Pilichtenkollision entwickelt und festgesccllc 
hatte: 

n[M]an (wird) anerkennen müssen. daß oft der größere moralische Mut zum Ausharren in der 
Stellung und wr Mitwirkung bei hemmender Befehlsausführung gehön und daß durch diese 
von verantwonungsbewußren Männcrn bewiesene Halrung unter nationalsozialistischer Herr­
scha.ft oft viel Unheil verhindert worden iSI. "H 

Er haue dafür plädiert, die Lösungen. die Angeklagte in der "tragischen Pflichten­
kollision« nach gewissenhafter Prüfung gewählt hatten, der scrafrechtlichen Beurtei­
lung gänzlich zu entziehen: 

.,Die Lösung derartiger Konflikte bnn nur vorn Absoluten her im Gewissen gefunden 
werden; sie muß der Einzelne mit seinem Gott ~usmachen. Die Rechtsordnung gibt für ihre 
Losung keinen Maßstab. Wegen dieses Mangels ihrer Zuständigkeit sollte aber auch der 
Enl$chluß, zu dem sich jemand nach ernster Gewissenspriifung in einem solchen Konfükl 
durchgerungen hat. keiner strafrechtlichen Beurteilung unterworfen werden." !' 

Das LG Koblenz nahm Webers Gedanken der emsthaften Gewissensprüfung auf 
und fenigte eine Liste mit sechs Voraussetzungen an, die gegeben sein mußten, um 
Beihilfe zu Tötungshandlungen zu entschuldigen. Zu den Voral.lssetzungen zählten 
u. a. das Vorhandensein einer echten Zwangslage, aus der es keinen anderen Ausweg 
gab, um das Leben wenigstens eines Teils der Gefährdeten zu renen, die Beschrän­
kung der Beihilfe auf das »aJleräußerste Mindesrmaß«, die unter Gefahrdung der 

eigenen Sicherheit fonlaufend durchgeführte Sabotage, die 

49 SCIl Herbst '940 wurden die Opfer ~ur Tarnung zun.chst ,n "Z'Vlschcn.nstahen. gebracht, um von 
don n~ch "nlger Zell In die Totung .. nst.hen (ran'pomert zu ",uden. Das Personal kannte in der 
Regel Ziel und Zweck der Transpont, für die e$ durch Auslullen von Meldebögen und Vorbtre"ung 
der Kranken wcsent~che Hille lelStttt. 

So r n d~r Zelt zuvor waren vor :Illern Personen .ngeklagt gewes<"O, die 1II Totungs:uuu.hen selbst gtube""l 
hatten. 

5 I LG Koblenz 4 . 10. '948. VII I Ir.. Zit .. VII 16. 

51 Ebd., VI! 1 I. 
I) Weber. H. v., Di. !<r.lrechtliche Verantwortlichkeit für Handeln auf Selehl. in: MDR ,11948. S.)4 H., 

Zit.t s. 4'. I. Sp. 
H Weber. H. v.: Oie rflichtenkolhSlon Im S.raJ'reclu, '0: FestSchrift hir Wilhdm Kissclbach, HJJllburg 

'H7, 5.1JJ rf., Zitat S.>50. 
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.. in solchem Umfange ausgeübt worden sein (muß), daß die Zahl der durch sie gereHeten 
Menschenleben wenigstens in etwa in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der geopferten 
Menschenleben steht.«" 

Das LG Koblenz leitete aus der SitUation der Pflichtenkollision einen persönlichen 
Strafausschließungsgrund für die Angeklagten ab, der zu ihrem Freispruch fühne. 
obwohl der gesetzliche Tarbestand der Beihilfe zum Mord in etwa 1000 Fällen 
verwirklicht worden war. 
Der penönliche Stra/ausschließungsgrund, der die Tat weiterhin für objektiv rechts­
widrig erkJäne. den Angeklagten jedoch wegen seiner persönlichen Situation straf­
frei ließ. ging dem LG Münster nicht weit genug: Es wollee die Angeklagten in 
seinem Verfahren gerechtfertigt wissen. 16 Die Pflichtenkollision sei derart gewesen, 

daß die Angeklagten. zwei Angestellte der Gesundheitsverwaltung und ein Arzt, auf 
die eine oder andere Weise Schuld härten auf sich laden müssen . Am 5.3 . 1949 hob 
der Oberste Gerichtshof der Britischen Zone (OGHBZ) jedoch das Urteil des 
Schwurgerichts Münster vom 20.10. 1948 auf. 
Obwohl dcr OGH die Ann:lhme eines persönlichen Strafausschließungsgrundes 
befürwortete. nahm er die Revision zum Anlaß. um seine grundlegende Kritik an 
der Anwendung der Lehre vom übergesetzlichen Notstand auf die »Euthanasieak­
tion« darzulegen. 
Zunächst stellte er fest. daß es keineswegs ausgemacht sei. ob der bestimmende 
Beweggrund für die beiden Angeklagren P. und S. wirklich der gewesen war. 
möglichst viele Patienten zu retten. rlue ParIei- und SA-Ämter sowie die freiwillige 
Teilnahme an der »Euthanasieaktion" stünden zunächst Rechtfertigungs- und 
Schuldausschließungsgründen enrgegenY Diese seien erst nach genauer Prüfung 
anzunehmen . 
Der OGH mochte es nicht ins Belieben des jeweiligen T:iters stellen zu entscheiden, 
ob er sich in der Situation des übergesetzlichen Notstandes (bzw. des persönlichen 
Strafausschließungsgrundes) befinde. denn damit sei das Verbot der Teilnahme an 
einer Straftat durchlöchert. Selbse ein NotSlandsriiter müsse abwägen. ob gegebe­
nenfalls der Eingriff in fremde Rechte das geeignete Mi[[el zur Rettung aus der 
eigenen Gefahr sei; um so mehr gelee das für denjenigen. der andere aus der Gefahr 
retten wolle. Der Notstandstäter habe seine Handlungen nicht am eigenen Maßsub 
auszurichten, sondern am gesetZlichen. Anderenfalls sei er unter Umständen zur 
Teilnahme an einer fremden Straftat berechtigt. was rechtlich unannehmbar sei.!! 
Im Rahmen der »Euthanasieaktion« war der ~allgemein geltende Maßstab., der 
gesetzliche. eindeutig; Dcr Grundsatz dcr Pflichtenkollision war auf die zahlenmä­
ßige Abwägung von (zu rettenden und preiszugebenden) Menschenleben nicht 
anwendbar, weil Menschenleben gegeneinander nicht abwägbar sind. 
Das RG, auf dessen Rechtsprechung sich das LG Münster bezogen harre. waT bei 
der Annahme der P!lichrenkollision immer davon ausgegangen. daß zwei unter­
schiedlich zu bewertende Rechtspflichten kollidierten l9 : In diesem Falle war der 
Tater gerechtfertigt. wenn er die höhere Rechtspfllcht erfüllte. iodem er die mindere 
verletzte. Der Tater verletzte dann nämlich lediglich das geringerwenige Rechtsgut 

!S LG Koblenz 4 . '0. 19~8, VI! .6. 
S6 Das Urteil des LG Mun"er lieg' nur nocht vor; es wurde aus der Uneilszu""mmenlas1ung 1m Urteil de.s 

OGHBZ v . S. J . '9~9 rekonsrru.en. s. dazu un"'n. Ein ähnlich~, Une;! WIe das des LG Mitnsrer ergIng 
3m 24 . 11. 1948 vOm LG Düsscldorf. (11 46S H. 

S7 OGHßZ S·}· '949. XI 7081f.. Zi"" XI 7'1· 
SB Ebd .• XI 7,6. 
59 Z. B. R.G 6,. 242; abgewogen wurde d .. Leben der Leibes(rucht cegen das der Schwo.ngereo : Der Arzt 

se> bel emer Abtrribung gerechtfertigt, wenn das Leben der S<hwlngercn ,uf dem Sp,el stehe. 

'47 
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und schützte das höherwenige. Das Werceverhältnis der Rechesgüter ergab sich aus 

dem Strafrahmen der sie schützenden Rechtssätze. 

Der OGH hielt die Pflichtenkollision i. S. des RG bei den »Euthanasie«-Ta te rn 

nicht für gegeben, weil sie nicht ein höherweniges Rechtsgut auf Kosten des 

geringerwertigen geschützt hatten. Ihre Rechtsgüter waren gleichwertig gewesen: 

"Die Angeklagten naben sich gegen das Gesetz emschieden. Dieses wenet ZWJr das memchli­
ehe Leben höher als die Leibesfrucht oder die körperliche Unversehrtheil. Dagegen wertet es 
das menschliche Leben gleichmäßig, und das mit vollem Recht. Jeder andere Maßstab wäre 
unenräglich und entwürdigend, ... Daß das bloße günstige Zahlenverhähnis zwischen den 
Gereueten und den zur Rettung Aufgeopfenen deren Tötung {ür sich allein niemals zu 
rechtfcrligen vermag, ergibt sich danach von selbst und außerdem ~uch berei ts aus dem 
Umstande, d~ß nicht der - vom Tater gar nicht beherrschte - sp:iter eintretende, mehr oder 
weniger zufällige Erfolg über die Rechtmäßigkeit der Tat entscheiden kann .• "" 

Zudem habe es überhaupt keinen wirklichen Widerstreit von Rechtspflichten -

keinen tragischen Pllichtenkonflik[ - gegeben, denn: 

»[hre Arzlpflicht, ihren Kranken mit änclichen Mitteln nach Krafl<:n zu helfen und ihre 
allgemeine Sta3tsbürgerpOicht. sich von Straftaten fernzuhalten, geboten ihnen rechtlich nicht, 
sich an der Aktion zu beteiligen. Den Angeklagtcn wäre im Gcgenteil rechtlich kein Vorwurf 
erwachsen, wenn diese Pflichten sie von jeder Beteiligung abgehalten häuen .• " 

Es gab also rechtlich nur eine Pflicht: sich von Mordtaten femzuhalcen. 

Nachdem der OGH mie klaren Wonen das Vorliegen eines übergesetzlichen 
Notstandes bestrinen hatte, weil dieser u. a. Menschenleben gegeneinander abwäge, 

entwickelee er einen penönlichen Strafausschließungsgrund, der durch die Hintertür 

diese kritisieree Folge bei der Annahme des übergesetzlichen Notstandes wieder 

hereinließ. 

_Stand ein ... An! vor der Wahl. jede Teilnahme an dem Verbrechen abzulehnen. beiseilezu­
treten. dadurch wilJrahrigeren Kräften Raum zu geben und so aUe seine Patiemen, soweit sie 
zum Tode bestimmt waren. widerstandslos zu opfern. oder aber möglichst viele von ihnen 
durch läliges, nur ihm mögliches Eingreifen zu rellen, freilich ausschließlich um den Preis 
seiner entfernten Mitwirkung bei der Vernichtung der Unrenbaren, so darf die Entscheidung 
fur das Letztere, wenn sie nach sorgf:ilüger Priifung und Abwägung allein aus sillJichen 
Beweggrunden geschah. gerechtcrweise strafrechtlich nicht unbeachtet bleiben .• " 

Der Oberste Gerichtshof sah eine solche Handlung jedoch im Gegensatz zur Lehre 

vom übergesetzlichen Notstand nicht für rechtmäßig an und ließ den Angeklagten 

deshalb nur unter bestimmten Voraussetzungen, die etwa denen des Koblenzer 

Urteils vom 4. 10. 1948 entsprechen. persönlich straf(rei.6J 

Die Voraussetzung, daß die Widerstandshaltung des Angeklagten 

.. sich also nachgewiesenermaßen ... mie Erfolg ausgewirkt haben (muß)« und die "bloße, 
wenngleich bewiesene Absicht dazu niche (genügt),~4 

führte praktisch doch wieder zur Abwägung von Menschenleben. Denn der ,.Er­

folg« der Widerscandshandlung wurde letztlich an der Anzahl der "Geretteten« 

gegenüber der Anzahl der »Geopfenen« bemessen. 

Dagegen umging die Konstruktion des persönlichen Scrafausschlicßungsgrundes die 

übrigen vom OGH am übergesetzlichen Notstand kritisierten Folgen der Nichtbe­

achtung der RechtspfJicht. sich von Straftaten fernzuhalten und der tendenziellen 
nachträglichen Berechtigung zur Teilnahme an einer fremden Straftat, indem er die 

60 OGHBZ \. J. '949. XI 716. 
6, Ebd. 
6. Ebd., XI 7,8. 
6) EbJ .. Xl 7'9. 
64 Ebd. 
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Handlungen der angeklagten Ärzte einer Zwischenanstalt weiterhin als rechtswidrig 

und schuldhaft einstufte. 
Insgesamt läßt sich das Urteil des OGH vom 5· 3.19496\ also als ambivalent 
charakterisieren : Einerseits wehrte es die rechtlich unzulässige Konstruktion des 
übergesctzlichen Notstandes ab, andererseits entging es jedoch dem Problem der 
unterschiedlichen Bewertung von Menschenleben durch die Anerkennung eines 

persönlichen Strafausschließungsgrundes nicht. 

b. Die Rechtsprechung 1949-52 : Übergeseezlicher Schuldausschließlmgsgrund 

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes der Britischen Zone wurde in der 
juristischen Literawr breit diskutiert und nahezu einhellig abgelehnt. Die Straf­

rechtswissenschaftler plädierten (ast sämtlich für die Anerkennung eines übergesetz­
lichen Schuldausschließungsgrundes.66 Auch die Gerichte lehnten die OGH-Rechc­

sprechung eindeutig ab. 
Das LG Münster (Urteil vorn 29 . 8. 1949) und das lG Düsseldorf (Uneil vom 
27. J. 19 so) waren an die OGH-Rechtsprechung gebunden und sprachen die Ange­
klagten wegen Vorliegens eines persönlichen Strafausschließungsgrundes frei. Das 
LG Düsseldorf versäumte dabei nicht hcrvor2.uheben, daß es das Handeln des 
Angek1agten C. für gerechtfertigt halte (dieser hane für die Verlegung rheinischer 

Kranker in Zwischen anstalten gesorgt) : 

• Wenn er d'nn ab.".. diese anzuerkennende sillliehe KonOiktiage in beachtlichen und bewiese­
nen sittlichen Erwägungen nur mit dem Ausharren auf seinem Posten pflichtgemäß lösen zu 
können gl3UbJe und dieser siulichen Entscheidung seines Gewissens gefolgl ist, so entfallt 
damit allein schon das Recht jeglichen Vorwurfes nach menschlichem Maße .• '" 

Indem seit '949 die rechtliche Schuld der Angeklagten verneint und ihre mögliche 
sittliche Schuld in außerrechtliche Bereiche des je eigenen Gewissens abgedrängt 
wurde, war tendenziell der einzelne Handelnde zum Rjehrer über sich selbst 
geworden: Nur er konnte entscheiden, welche Handlung »pflichtgemäß" war -
objektive Kriterien darüber gab es nicht mehr. 
Gleichzeitig wurde praktisch der unverbrüchliche rechdiclle Schutz des Lebens 
nachträglich aufgehoben - die einzig wirklich (rechts-)pfJichtgemäße Alternative, 
der Rücktritt von der Teilnahme an der .Aktion«, wurde in den Urteilen überhaupt 
niehr mehr diskutiere. 
Die Grenzen, die der Oberste Gerichtshof haue setzen wollen, wurden durchbro­
ehen : .Gerettete" und .Geopferte« wurden ausgeziihlr, um die Schuld der Ange­
klagten auszuschließen. Um möglichst viele "Gerettete« nachzuweisen, wurden 
zunächst einmal alle Geisteskranken als schon verloren angesehen, um Zurückstel­
lungen von Kranken in den Zwischenanstalten als pRettung« definieren zu können . 
Oft wurde dann so lange mit den .Zahlen« (d . h. Menschen) jongliert, bis ein für 

65 Ein ähnlich~s Urteil crgm& vom OGHBZ = 2)·7· '949, II! $30 {(. 
66 Vgl. zu OGHBl 5. 1· '949 direkt : Schm.dl. E.: Anmerkun& xu OGHBZ vom 5.1· '949. In: SJZ 811949. 

S. SI91f. .Welul. H. : Anmerkuns zU OGH v . S·l · '949, In: MDR '949, S. poil., P .. c .... K.: Zur Lehre 
\'on den personlichen S'r>husschließungsgründen, ,n: J R '9i9, S. 496 (r. re,ers ""r der eln7.lgc. der 
dem OCH In der Komtrllkuon des p<rsön)ichcn S".huuchlicßungsgrundes zustimm, •. Zu OGH BZ 
t). 7. '949: H.nuug, F.: Anm. zu OGHBZ \'om '1 . 7. '949. In : NJW 1950, S. I IJ. Zur OGH­
ReclltSprechung .lIgemeon: ReloUckc, D.: Zur RcchLlprechung des Ob~rsten Gerlcht.shofes für die 
bn!tSche Zone uber die Anwendb31kell des Crund,.ue, on dub.o pro rco bel S,rafaus"hließungsgnin· 
den . In : MDR '910, S. 77 11., KI.(i.<ch, T.: Die n~"onalsozilliS\lsche Euthan:>.<.c Im Blickleld der 
RcchlSprechung und RechLllehre, In: MDR '950, S. '58 H., Wcl~d, H. : Zum NO"L\J\dsproblcm. In: 
Ze'LSchrih für die gesamte S'l.tsrechLSwI$Scnsch3(' 61 ('9IC), S. 47 tf. 

67 lG Dwseldori '7. I. '9\0, VI 67. 
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15 0 den Angeklagten günstiges Verhältnis von »Geretteten" und " Geopferten" heraus­

kam. 6K 

Das "Mitmachen~ von Ärzten und Anstahspersonal bei der Organisacion von 

Transporten in die Tötungsanstalten wurde in der Argumentation der Gerichce 

tendenziell zur sirtlichen Pflicht, indem davon ausgegangen wurde, daß der Ange­

klagte die Retrung einiger nicht hätte bewerkstelligen können, ohne die übrigen 

preiszugebcn.69 

Die Beweggrunde des AnslaltSpersonals beim Zurückstellen von Patienren waren 

seIlen objektiv nachweisbar.''' Sie wurden jedoch von den Gerichten in den allennei­

seen Fällen als Widerstandshandlung ausgelegt. Blicke man auf die Gesamtheit der 

Gerichtsurteile, so kommt man zu dem Ergebnis, daß anscheinend jeder der 

angeklagten Ärzte und Pfleger aus Zwisehenanslalten Widerstand geleiscet hat. 

c. DIe Recht;prechl(ng des BGH 1952 und 195]." 
Vom iibergeselzlichen SchuldausschIießungsgrund zum en15chuldigenden Irrtum 
über das Vorliegen eines übergeutzlichen 5chl4ldausschließungsgmnde; 

Der Bundesgerichtshof ha[[c sich in zwei Urteilen 1952 und 1953 mil der Lehre vom 

übergcserzlichcn Schuldausschließungsgrund zu befassen.7' Er grenzte dabei die 

Lehre vom übergcsetzlichen Schuldausschließungsgrund ein und überführte sie 

praktisch in die Lehre vom Verbotsirrtum. 

In seinem Uneil vom l8.". '952 sah sich der BGH an die Rechtsprechung des 

OGH gebunden und führee dessen Argumentation fon. 

Der rechtfertigende, übergesC'tzliche Notstand wurde deshalb mit den Überlegun­

gen des OGHBZ abgelehnc . 

• Das Vorliegen eines rechtferrigendcn. übergesclzlichen Notstandes hat der ersre Revisions­
richtcr [OGHBZ. S. B.] mit bindender Wirkung für das gegcnwänige Verf~hren verneint., weil 
die Angckl:;gtcn sich nicht in einem Widerstreit von Rechtspflichten befunden haben. und weil 
auch kein rechtlich beachtlichcr KonOikt zwischen gesetzlich verschieden beWcrtelen Rechts· 
gütern bestanden hat .... 
Sclbst Wen" man aber wenigstens eine sltrliche Pflichl der Angeklagten be)3hen würde, die 
ihnen 3llvcnr.luten Kranken auch außerhalb des ärzrlichen Aufgabenkreises VOr dem ihnen 
durch staatliche Maßnahmen drohenden Tode zu schülzen ( ... ), so müßte eine solche 
VcrpOichtung gegenüber sämdichen AnstaltspOeglingen angenommen werden, von denen die 
Angeklagten n3ch den Uneilsfestst.elJungen Jedoch nur den klcineren Teil relceeen, während sie 
ZUr Tötung der größeren Anzahl beitrugen . 
Ausschlaggebend w~r cbher in jedem Fall die Rechtspfliehe zur Befolgung des Tötungsver­
bOLS. (.7J 

Der BGH pdjudiz.iene damit jedoch nicht eine Verurteilung der Angeklagten, 

sondern entwjckelte eine Lehre, die man die ~Lehre vom Verbocsirrtum wegen 

Reetungsabsicht« nennen könnte, und die wie die abgelehnte Lehre vom übergesetz­

lichen Schuldausschließungsgrund zum Freispruch führen konnte. Der Verbotsirr­

tum wegen Recwngsabsicht wurde so beschrieben: 

»Wenn die Angeklagten sich aber verpfl.icheet fühlten, möglichst viele dem Tode verfallene 
Kranke zu retten, läßt sich nicht olme weileres ausschließen, daß sie es nicht als Unreeh, 

68 Z. B. LG Hannover ~9. 7. '9So, VII 87 fl., LG Koblcnz 18. 7. 19S0, VII S 11. 
69 LG Koblenz 19.7. '948, )C'{[f S8S If.. LG Koblenz 1S. 7. "50, ,. l. O. (Fn. 68), LG Kaln '4. 10. '91', 

n.ch: BGH '9. S. '9j}, XII j8 fl. 
70 Ein Ansl.,ltsdirektor konnte otwa dar"" mtere..<51cn sein, die besser zahlenden PnvltpllleJltcn In der 

Anst.a\t zu b.hahen und die ilbrigen .abzugeben •. 

71 BGH 28.11 . '9\1, X! 7'} fl. und BGB '9. S. '913. X!1 S8 H. 
71 BGH 18.11 . '9P, XI 715 f. 
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~nsaheo, wenn sie zu diesem Zweck zu der n~ch ihrer Überzeugung unvermeidlichen 
Vernichtung der übrigen Geisteskranken in cmEemtcr Weise beitrugen. ~7 ' 

Die juristische Einschärz.ung eines solchen Irrrums über das Vorliegen eines überge­

seezlichen Schuldausschließungsgrundes ist im Ergebnis dieselbe wie die bei der 

Annahme eines übergesetzlichen Schuldausschließungsgrundes : Sie entschuldigt 

den Angeklagten : 

" .. . [D)em (darf] kein Schuldvorwurf gem~cht werden, der in einem wirklichen oder ver­
meintlichen Widerstreit zwischen wirklichen oder vermeIntlichen Forderungen des Geutzes 
und wirklichen oder lIermeinrlichen Forderungen seines Gewissens der Stimme des Gewissens 
folgt, vorausgesetzt, daß cr nach dem Maß seiner geistigen und sittlichen Kräfte sein Gewissen 
angesp3./lnt hat .• " 

So blieb der BGH theoretisch in der Tradition des kritischen Teils der OGH­

Rechtsprechung, der die Rechtspflicht zur Befolgung des Tötungsverbots gestützt 

haue. 

Er entwickelte aber gleichzeitig mit der Kombination VOn Irrrumslehre und Lehre 
vom übergesetzlichen Schuldausschließungsgrund eine Argumentation , die die 

praktischen Handlungen der Täter völlig ins Belieben ihrer subjektiven sittlichen 

und gewissensmäßigen Einschätzung der Sicuation stellte: Hatte der Täter sein 

Gewissen nur gehörig angespannt, so konnte er am Massenmord teilnehmen, um 

»Schlimmeres zu verhüten~, oder auch davon zuriicktreren - entschuldigt war er in 

jedem Fall. 

Die letzten Sälze des zweiten BGH-Uneils waren geradezu eine Einladung an die 
Landgerichte, nun doch statt nach übergesetzlichen Schuldausschließungsgründen 

nach fehlendem Unrechtsbewußtsein zu suchen: 

~ ... auch der vorliegende (Fall bietet) kcinen hinreichenden Anlaß. die Frage 2U erörtern, ob es 
Lebenslagen gibt. in denen jemand, der sich gegen das Strafgesetz vergangen hat., infolge eines 
nicht im Strafgeseu vorgesehenen Schuldausschließungsgrundes straffrei bleiben muß. Es ist 
kaum cin Fall denkbar, in dem d:mn der TalCr das Bewußtsein der Rechtswidrigkei( . . . gchabt 
haben könntc .• 7S 

Und die Einladung wurde angenommen: Die drei auf die BGH-Entscheidungen 

folgenden Urteile, die ihren Freispruch noch auf den übergeseLzlichen Schuldaus­
schließungsgrund stürzten. taten dies nur in Kombination mit dem Verbotsirrtum: 

Die Angeklagten hätten ihr Verhalteo nicht als Unrecht betrachtet, da sie um die 

Rettung möglichst vieler Kr~nker bemüht gewesen waren .76 

2. Entwicklung neuer Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe: 
Die frrtumslehre 

Schon in der ersten Phase hatten sich die Gerichte mit dem Argument auseinander­

setzen müssen, die Angeklagten härten nicht gewußt, daß ihre Handlungen Unrecht 
seien. Sie hätten kein Unrechtsbewußtsein gehabt und über die Rechtmäßigkeit 

ihrer Taten geirrt . Die Gerichte wehrten diese Verteidigung ab, indem sie den 

Angeklagten ein Unrechtsbewußtsein nachwiesen oder es ihnen zurechneten . Die 

Tötung von Menschen wurde in den ersten Nachkriegsjahren als ein so schweres 

Verbrechen angesehen, daß die Rechtsblindheit eines Angeklagten, der sie aus 

ideologischen oder anderen Gründen als erlaubt ansah, für rechtlich unbeachtlich 
erklärt wurde. 

7) BGH ,S., J. '951, XI 7'7· 
7~ ßGH '9, j . '95). Xl! 60. 
75 Ebd. 
76 Vgl..LG Dorlmund 1. 11 . '9!}. XI 663H., LG Köln 4. " . 19l3. X!J 311., LG Münsler9.J. '959, XVI 

) 11. 
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1)2 Die Zurechnung von Unrechrsbewußrsein war eng mit nacurrechtlichen Überlegun­

gen verknüpft: 

»Ganz allgemein stellt sich aber die Frage, ob nicht die Bejahung eines durch keinen 
Gesetzgeber anustb:uen Kernbere;ch des Rechts - eines Minimums an Menschenrechten wie 
des Rechts auf Leben, auf physische Freiheit und auf Gleichheit aller ohne Ansehen der 
Person77 - notwendigerweise auch die Bejahung eines Kernbereichs von Rechts- und Un­
rechtshewußtsein bei einem jeden nach sich ziehen muß .• '" 

t946 hatte es noch geheißen: 

"Bei den VCTbrechen und bei den meisten Vergehen ist das Vorhandensein dieses Bewußtseins 
[Unrecht zu tun, S. B.] in der Regel anzunchmen ... «,,> 

Diese Voraussetzung war nach 1947/& nicht mehr gegeben, der Irrtum über die 

Rechtmäßigkeir von Massenmord wurde in der Rechtsprechung wie ein Verbotsirr­

rum im Ordnungsscrafrecht behandelt: 

~Fehl! dem Tater infolge eines entschuldbaren Tat- oder Reehtsirnums das Unrechtsbewußt­
sein, so bleibt er straffrei .... 
Als entschuldbar wird ein Irrtum immer dann anzuschen sein, wenn der Titer alles getan hn, 
was billigerweise von ihm verlangt werden kann."lo 

Was von den Angeklagten nach 1947/48 .billigerweise verlang"l« wurde, war nicht 

viel. Folgt man der Rechtsprechung, hatte es im Dritten Reich viele Gründe gegeben 

anzunehmen, daß vielfacher Mord an Kranken und Behinderten erlaubt sei . 

Q. Verbotsirrtum oder: Das Lebensrecht von Behmderten ist kein allgemeInes 
Sittengesetz8J 

In der zweiten Phase bezog man sich weiterhin auf die Na!urrechtsargumente, um 

die Rechtswidrigkeit der Hider-Errnächtigung vom Oktober '939 w begründen, 

lehme aber gleichzeitig und im Widerspruch da2u mit histOrischen Hinweisen die 

Anerkennung eines Narurreehcs auf Leben ab. Ein Urteil des LG Göttingen hat 

hierfür exemplarischen Charakter: 

.Ob die Vernichtung lebensunwenen Lebens" absolut und a prior; als unsittlich und gegen 
eine höhere Rechtsordnung verstoßend anzusehen ISt, kann schon zweifelhaft sein. rn~be$on­
dere bestehen gegen den Ausgangspunkt des .. . Uneils des Oberlandesgerichts Frankfun :un 
Main'] ( .. . ) erhebliche Bedenken, daß es sich hierbei um einen Verstoß gegen naturrechdich 
evidente S~tze handele . ... Für besonders schwere Fälle geistigen Todes" oder kcirperlicher 
Mißbildungen (Monstra) sind solche Tötungen schon in vorchrisuicher Zcit erönen worden. 
Es ist bekannt, daß im kJassischen Ahenum die Vernichtung lebensunwcnen Lebens durch 
Aussetzung und dergleichen eine gewisse Rolle gespielt hlt ( ... ). Sencc~ spricht ... wie 
selbstverständlich von der Ausmcrzung" Minderweniger ( . . . ). Auch Plato gibt einem ähnli­
chen Gedanken Ausdruck . . . 
Man wird kaum behaupten können, daß die Ethik P!atos und Senecas siltlich tiefer steht als 
diejenige des Christcntums . Unter dessen Einfluß ist dann allerdings die Vernichrung lebens­
unwenen Lebens überwiegend abgelehnt worden . . . 
Indessen hat Thomas Morus in seiner Utopil (I S 16) die Einschl~ferung" unheilbar Kranker 
(wenn auch nicht gerade geistig Minderwertiger) in einem Sinne diskutiert, daß sich der soziale 

77 B,ucr meint h,er die GlcldJlCIt ~lIer vor dem Ge5<tz ; die GlcU"hhm aller w:lr noch nlt ein erstreben,­
wC<1CS Ziel. 

78 Bauer, F. : Das gesclZljche Unrecht de, NS und die deulSch. Stl"3{rechtspn.ge, In; Ged,chtnlSschr,lt lur 
G . ~,nbn'ch (t'lg. A, . K."lm.nn). GIÖII.ngen !9hR• $.50> Ir., Zit" S. }Of. 

79 Schön!«, •. J . O. (Fn. H), S. 10I, I. Sp. 
80 Ebd., S. tOl, r. Sp. Schänke sah den UmlChwung kommen und kommentlene jhn .b",; geod. 
St Die verschIedenen V.nanten des VcrbOlSlmUnlS tauchen m den Uneilen meIs t on ."'u Mischung, 

selten ~Ileln ,uf. ZweI V.nanten werden h"T .us(ührlichcr dlfgestelll. 
8. Hier ",·"d NS-Tcrt1>lnologlc übernommen! 
8) OLG Frmkfurt 12.8 . '947, a. ' . O. (Fn. 8). 
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Gedanke ankündigt ( ... ). Auch Dr. Marl;n luther bat sich in seinen Tischgesprächen über die 
Tötung eines ,Wechselbalges< zu Dessau in zustimmendem Sinne geäußert .• !' 

Hier wurden gelege'Hliche Äußerungen aus früheren Jahrhunderren verglichen mit 
einem in der Geschichte einzigartigen Massen-Mord an über 100000 Behindertc.:n. 
Die Richter griffen auf Autoren zurück, deren Argumente von denen der National­
sozialiSten und ihrer Wegbereiter nieln weit entfernt waren: Luther begründete 
seine Zustimmung zum .homicidium~ damit, daß das • Wechselbalg .. ohne Seele 

sei!j - was anderes sind die .geistig Toten .. bei Binding und Hoche, den imellekruel­
len Vordenkern der NS- ... Euthanasie«? 

Moros stimmte der ,.Einschläferung unheilbar Kranker« aus dem »sozialen Gedan­
ken « heraus zu . "Sozialer Gedanke«, das kJingt altruistisch und ist in Wahrheit ein 

Euphemismus: Nach Morus sollcen sich Kranke u. a. dann selbst töten, wenn sie 
anderen zur Last fielen . S6 Was anderes ist das nationalsozialistische Nützlichkeits­

denken, das den,. Wert« der Behinderten nach den Kosten, die sie der" Volksge­
meinschaft« verursachten, bemaß? Um keine Irritation aufkommen zu lassen, 
wurde eine wichrige Bestimmung des Thomas Morus unterschlagen: 

-Gegen seinen Willen aber bringen die Utopier niemanden ums Leben ... «'1 

Schließlich wurde auf die Schrift Bindings und Hoches von 19lO eingegangen!!: 

» ... (A)usschlaggcbend ist allein, daß auch anderswo (im Ausland, S. B.) und unter rechtsstaat­
lichen Verhältnissen und Gar'l.lltien die Beseitigung äußerst cicfstehender idiotischer Menschen 
ernsthaft erönen worden ;Sl.«" 

Zum einen ignorierte das Gericht, daß die .. Eurhanasieaktion .. weit über das 
hinausging, was selbst Binding und Hoche angestrebt hatten, zum anderen wurde 
die zeitweise "Erörterung« der Menschentörung, die überdies mehrheitlich abge­
lehm worden war, als Legitimationsgrundlage für ihre Durchführung angesehen. 

Die angeklagten Leiter der Kinderfachabteilung Uchtspringe, die aufgrund von 
Berliner Tötungsermächtigungen 130 bzw. 60 »geistig minderwertige Kinder ver­
nichtet «9° hanen, wurden von der Anklage des Totschlags freigesprochen: Sie hätten 

rucht wissen können, daß die Auswahl der Kinder nicht nrtch dem geregelten 
Verfahren BindinglHoches vonstatten ging. Im übrigen sei die "Erlösung aus 
Mitleid .. mit den Kindem geschehen.?' Die Angeklagten hätten sich deshalb in 

einem Verbotsirrtum bezüglich der Rechtrnäßigkeit von "Euthanasiemaßnahmen« 
befunden. 

b. Verbotsirrtum oder: zu ungebildet und autoritätsgläubig, um das Unrecht zu 
erkennen 

Speziell bei Angeklagten, die in abhängiger beruflicher Position getöret hatten, d. h. 
besonders bei Pflegern und Schwestern, wurde ein weiteres Argument für das 
Vorliegen des Verbotsirrrums entwickelt: Sie seien als Nicht.akademiker zu ungebi.l­
det oder - aufgTund ihrer dienstlichen Stellung - zu autoritätsgläubig gewesen und 
hätten darum den Anordnungen der Vorgesetzten blind vertraut. 

84 LG GÖlung~n 1 . 11 . '9SJ, XI 7JI Ir., Ziul XI 718f. 
81 Ud., XI 719. 
86 Morus, T.: UIOP'" (I )16), L~'p2'g '98.. S. 93 . 
g 7 Ebd., S. ?<I. 
SS Auf die Schril, des ehern. RClchsgencbuprO:S,dcn'cn J<. Binding und des Psyd".,r'~pro{e<sors Hoche 

.Di. Fr~J~b~ da Vcrnichlung lebensunwerten ubens. Ihr M.a und ihre I-onn. (LeipZIg "10), h.nen 
!'ch nauonal<ouaJisnsche .EuthanaSl •• -ldeologen und ·T:iler berufen . 

89 LG GötUngen 1.11. '9H. XI 76 • . 
90 Ebd., XI 764. 
9' Ebd. 

IH 
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'54 Dieses blinde Vertrauen wurde ihnen jedoch nicht zum Vorwurf gemacht - es 
wurde geradezu als natürlich und unvermeidlich angesehen, daß Untergebene 
autoriütShörig und ungebildet sind: 

• Allerdings ist niemand der eigenen Gewis~ensprü[ung und der eigenen Ver.lIltworcung vor 
dem Gesetz enthoben. Dwer würde ein krici kJoses Vertrauen in das Handeln der vorgeselzten 
Ärzle die Angekl3gte dann nicbl vor SIr3fc schützen, wenn sie das UnrechI ihres Tum erbnnt 
halte oder doch häne erkennen können. Die Angeklagte war ZUr damaligen Zeil bereiu 
35 Jahre alt. Sie haue :Uso eine gewisse Lebensreife und Erfahrung. Sie WH jedoch nach 
Herkunft und Schulbildung ein einfacher Mensch . Als Anslaltspflegerin hat sie eine solide 
Ausbildung genossen. Dabei hat sie insbesondere gelernt. sich dienst.lich unu:n.uordnc.n und in 
den Ärzlen und sonsligen Diensrvorgcsen:len Persönlichke.ilcn zu sehen. die unbedingte 
Autorität genießen und deren dienscliche Anordnungen zu befolgen sind. Diese Umstände 
waren aber besonders geeignet. in der Angekhgtcn das Bewußtsein zu begründen, d:ill .hre 
von den Ärnen vorgeschriebene und geforderte Mithilfe bei den Einschläferungen in Einklang 
mit Gesetz und Recht stünden.«" 

Zum Argument vom Verbotsirrcum läßt sich allgemein sagen. daß es sämtliche 
Sicherungen durchbricht, die die erste Phase gegen leichtfertige Freisprüche aufge­
baut haue. Zwar wurden diese Sicherungen für die objektIVe Bewertung der 
.Eurhanasieakcion« weiterhin anerkannt (ein Gesetz zur .Euthanasieaktion« hat es 
nicht gegeben. die Hider-Ermächtigung war rechtsWidrig usw .), aber in der subjek­
tIven Bewertung zunichte gemacht: Die Anerkennung der objektiven Geltung des 
Rechtsschutzes und des § 211 StGB hatte keinerlei praktische Auswirkungen mehr: 
Die Angeklagten hatten fakrisch jeweils selbs[ entSchieden, ob sie sich nach dem 
Tötungsverbot zu richten hatten oder es durchbrechen durften. Dieses Vorgehen 
der Gerichte bedeutete praktisch die Aufhebung des Lebens-Rechtsschutzes für 
Behindene in der NS-Zeit.9l 

J . Milde Strafen durch die BeihiLJekonstruktion der extrem 
subjektiven Theorie 

Führten der übergesetzliche Schuldausschließungsgnmd und der Vcrbotsirrrum zur 
Entschuldigung der Täter und zum Freispruch, so ermöglichten die Beihilfekon­
struktion der extrem subjektiven Theorie und die Erkennung auf To[schlag statt 
Mord vergleichsweise geringe Strafen für .,Euthanasie.-Täter. 
In der erSten Phase wurde noch nach der eingeschränkten subjektiven Theorie 
geurteilr, in der zweiten Phase fast durchgängig nach der extrem subjektiven 
Theorie, die - weil sie die kaum objektivierbare Wil!ensrichtung des die Tat 
eigenhändig Ausführenden zum Hauptkritierum macht - für außerstrafrechtliche 
Einflüsse besonders anfällig ist. 9• In der ersten Phase war daher der Mord aus 
Gleichgülligkeit kein Hindernis, Täterschaft anzunehmen, wenn er eigenhändig 
ausgeführt worden war. In der zweiten Phase wurde bei Mord aus Gleichgültigkeit 
regelmäßig nur Beihilfe angenommen. Dies wiegt um so schwerer, als es bei 
Massenverbrechen nur wenige Personen gibt, die sie anordnen, aber viele, die sie 

9' LG Düs,ddorl 7· 1. '95). X )}9 H .• Ziut X }4 $. 
9} Es ~b außer den zweo h'er dargencllten Vcrbouimumurgumenutloncn zablrelche wellere: .0 der 

VerbotsIrrrum wegen e,ner a..Ilgemetnen AusnahmeSllu.1t!on lm KTleg ('0 z. B. OGHBZ '3·7· '949. I!/ 
SJo{!.), wegen der Ann.hme e,ner Euuun •. <!c ,m <>gelllJichen Sinne (z. ß. LG Düsscldon J!. 5. '91'. 
VIII ~ SJ H.) odtr du Irrtum über d ... Vorliegen ~1Il.5 ubergcset.zlichen Schuld.u.<Schließung'grundcs, 
W!t ihn d<"!" BGH anecbnnte (vgl. die D~rstellung der BGH-Rechupr<'Chung oben). 

94 Vgl. d,>u "uch Kruse. F.: Zweierle. Maß für NS-Titcr? on: Rcda.kl1on Knu,cI,. Jusuz (Hg.): Der 
Unrechu5Il." - R.edll und Ju'"Z ,m NatlonalsoZlali>mus, Funk[urt • 979, S. 190 {{. 
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ausführen, wie etwa Schwestern und Pfleger. Waren diese zwar eigenhändig, aber 
lediglich auf Anordnung von Vorgesetzten tätig gewesen und daher nur wegen 
Beihilfe verurteilt worden, so mußte logischerweise der Tatcrwillen bei den Leitern 
der Mordorganisation zu finden sein und bei diesen zu Veruneilungen wegen 
Täterschaft führen. 91 Die 1968 und 1970 vor Gericht gestellten vier leitenden 
Funktionäre der »Euthanasiec-Organisation wurden jedoch wegen Beihilfe zum 
Mord zu Freiheitsstrafen zwischen 7 und 10 Jahren verurteilt. 
Auch sie hätten - so das LG Frankfurt96 - keinen eigenen T:üerwillen gehabt, 
sondern nur den Willen der politischen Staatsführung ausgeführt - obwohl sie, wie 
das Gericht selbst feststellt, eigene [deen zur besseren Tarnung der Krankemötun­
gen entwickelt und durchgesetzt hatten97 ; 

»In subjektiver Hinsicht läßt sich nicht feststellen, daß die Angeklagten fVorberg und Allers, 
S. B.} das der Mordaktion zugrundeliegende Motiv. nämlich einen NUlzen zu erzielen, zum 
Motiv ihres eigenen Handelns gemach! haben oder d~ß sIe selbst den Opfern gegenüber 
feindselig gcsonnen gewesen sind. Es kann mchl ausgeschlossen werden, daß die Angeklagten 
sich zur Mitwirkung an der Mordaklion lediglich durch die wenn auch zu mißbilligende 
Vorstellung ver:mlaßl sahen, sie schuldeten den damaligen Machthabern Gehorsam. zurna) 

keine Arnelchen dafür ersichtlich sind, daß die Angeklagten sich zur MitWIrkung gedrängt 
oder irgendein persönliches Interesse an der Durchführung der Tötungsaktion gehabt ha­
bcn.~'s 

Wer blieb nun als Tater übrig? Die "maßgebenden InitiatOren wie Hitler, Bouhler, 
Brandt, Brack, Blankenburg, Heyde und Nitsche.,9~ deren Täterschaft juristisch 
nicht mehr feslStellbar war. da die Genannten gestorben oder von Alliierten 
verurteilt waren. 

4. Milde Strafen durch die Annahme von Totschlag statt Mord bei den 
Kindertötungen 

Die an den Kindertötungen Beteiligten wurden nur halb so oft wegen Mordes 
verurteilt wie die Gesamtzahl der Täter. 'co 

Die Tarbesrandsmerkmale Heimrucke'o, und Gr:lusamkeit '01 gallen bei den Er­
wachsenen- wie bei den Kindertötungen tendenziell als nicht gegeben. Niedrige 

91 Arzte wurden mC1S1 w..gen ühergesel,~cher Schuldausschl;dlungsgriindc (''''gesprochen. 
96 LG Frankfurt 10.1,.1968. K. 1/66 (GStA). Das Urteil wurde vom BGH 1m '7. 10.1972 hesuugt 

(2 StR IOj/70). 
97 LG Frankfurt 10. ". 196&, •. a.O. (Fn.,6). S. I Ij. 
98 Ebd., S. ,,6. 
9? Ebd. 

100 Eigene Berechnung. Die Berechnungsgrundlage bild.n ,.irnrliche verfilgb>ren .Eu,h.n2S,e.-Urteile von 
'946-'974. Als SI~I""schcr Bezugspunkt dienten '0\ der lOS In den Jahren 1946-1974 weg~n 
.EUlh.n:>.<,e. · Verbrechen Angeklagten. >0 von die.en waren w(;gcn - K;ndereulnan."e- angekhgt. 'I 
WIlrd~n verurteilt. bei 6 VOn ihnen wurde Mord angenommen (~ 0. 40%). In der GeSlmlgruppe der 
wege" .EUlh"'~Sle«-Vecbrechen Veruneilltn (= 43 P~onen) wurde d~gegen bel jl Mord angenom­
men ("" ca. 76%). 

10' HClmtucke wurde oft abgelehnl, weil geIStig Kn"kc nlch, üuschhlr ,elrn (z. B. LG GÖlllngcn 
1.11. '.953, •. a. O . (Fn . 84). weil die Tötungen heimlich. aber ",cht lück ... ch au'gefuhrt worden 'f.jen 
(~ . ß . LG Munchen r II . j . '9P, Vfll 18)H.) oder we;1 die Eltern wgeblich -zugestimmt halten oder 
ihre 7\\wmmung v,.,.."II<g"""., w\Irrl~ (>. R. I l. A ug.<h"rg 3". 7 '919. V • ]711.). 0(' weiß mm n,cht. 
welche Kranken die Gench,e vor Augen halt"": Die meISten w.ren durchau, l:;uschb3r. f~" alle Ehern 
wUfn überdies mit der Totung ihrer Kinder nlchl "lnvecst:lnden. 

'01 Das Merkmal der Grausamkeit wurde auß.m sehen lngenommen. O'gegen wurden die Gas,ö,ungen 
vom LG F",mkfurt '968 (Urteil vom 20. 11. '968. [Fn.,6] S.'09) a.h -e>ne der hum,nsren TotUhgsar­
len_ bezeIchnet. Auch die Tötungen durch GifllnJ<kuoncn odcr Tablcuengabeo wurden ~llgem.,n 
mchl als grausam .nge,ehen, obwoh I SIe meist ~u einer Schwachung d .. KörperS und Lunge""n!<,;n­
dung vor dem Tod/lihnen. 

155 
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Beweggründe wurden aber bei den Kindenötungen häufiger verneint als bei den 

Erwachsenentötun gen: 

.Die Beweggrunde der Angeklagten [Schwestern. S. B.], die anfärlglich lediglich dem Auftrag 
des Dr. P. nachkamen und die im weiteren Verlauf der Aktion, nachdem ihnen der Zweck 
ihrer Tätigkeit offenkundig geworden war, aus, was ihnen geglaubt werden muß, rein 
menschlichen Gründen den Tod der Kinder ~s eine Erlö$ung für diese betrachlelen, können 
nicht als niedrig angesehen werden.- 00) 

Die Gerichte der zweiten Phase faßten den Aostaltsmassenmord an Kindern oft als 
Mideidsgeste auf. '04 Daneben wurde der Gedanke der Tötung behinderter und 

deshalb minderwertiger Menschen als achtenswenes Motiv anerkanllt: 

.Der Angeklagte handelte als Anhänger des Euthanasiegedankens, der von jeher und zum Teil 
auch heute noch. durchaus ernsfZunehmende Verfechter hat, was nicht verkannt werden duf. 
also auS weltanschaulichen und menschlichen Gründen, Mordlust oder sonstige niedrige 
Beweggrunde veranlaßten ihn nicht, Tötungen vorzunehmen .• 'O, 

Die -Euthanasieaktion« unterscheidet sich an diesem Punkt deutlich von anderen 

NS-Massenverbrechen: Wurden hier aus »weltanschaulichen Grunden« Behinderte 

getötet, so war dies oft genug kein Grund für die Annahme niedriger Beweggrunde, 

wahrend Tötungen aus Rassenhaß als niedrig angesehen wurden. ,06 Die Vorge­

schichte der »Euthanasieakcion« und die Ideologie des Sozialdarwinismus wurden 

zustimmend dargcste!l t: 

• Wahrend des I. Weltkrieges sah er [der Angeklagle. S. B.] in seiner Eigenschah als Anstalts­
aTZe an der Nervenheilanstalt in HomburglPfalz. wie die Kranken an Hungerödemen unter 
den fürchterlichsten Verhältnissen wie die Fliegen wegs(arben. Meislens waren es die arbeiten­
den Kranken, während die unheilbaren und nichlarbeitenden Kranken, die .menschlichen 
Leichen" am Leben blieben .• •07 

Die (verkappten u.nd offenen) Anhänger von K.rankentötungen verurteilten diejeni­

gen, die sie ausgeführt hauen, nur zu geringen Strafen. 

111. Hypothesen für die Erklärung der Exkulpation von» Euthanasie,,­
Tätern 

Die Gerichte hatten seit 1947/48 durch die Entwicklung neuer Schuldausschlie­

ßungsgründe und die Anwendung der extrem subjektiven Teilnahmelehre einen 

enormen Spielraum für ihre Einschätzung der "Eutbanasie«-Taten gewonnen. Die 

zunehmende Subjektivicrung der Frage der strafrechtlichen Ahndung der NS­
»Euthanasie« fungierte als Eingangstor für außerjuristische politische Einschätzun­

gen. Das Argumentieren mit dem übergesetzlichen Schuldausschließungsgrund 

verhalf nicht allein einzelnen Angeklagten zu einem Freispruch. Es diente nicht nur 

dazu, die spezifische Situation des (vermeintlichen oder wirklichen) ,.tragischen 

Pflicluenkonflikts« angemessen juristisch zu erfassen. Dies hatte nämlich bereits der 

vom Obersten Gerichtshof der Britischen Zone entwickelte persönliche Strafaus­
schließungsgrund erreicht. lOS 

'0.\ LG Mtinch~n I 11. 7. '948, Il( '9. Ziut HI 'I. 
'04 Dies fUhnc oft :tur An~rk~nnung eine< VerbOlS,mumS wegen der Annahme der Euu.ana5ie un 

~igentlich'n Sinne. 
101 LG München I 15· j. '95', Viii '94-
'06 Bongud, A.: Die Unterscheidung ZWISchen Mord und Totschlag, In: R~L2. M. u. a.: Die JUSt,z und die 

NAl'.ls - Zur Str<!fvufolgung VOn NAZISmus und Nron,zJ<mus scU '945, F .... nkfun '979. S. 79 ff., Ziu, 
S.8d. 

'07 lG München I q.). '91', VIII ,84. 
'08 Di~, nal eIn Bcfilrwon.er des ilberge"121iehen Schuld.u.schließungsgrundcs früh festgestelh, vgl. 
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Das Ziel des rechtsthcorerischen wie rechtsprakrischen Übergangs vom persönli­
chen Strafausschließungsgrund zum übergese1zlichen Schuldausschließungsgrund 
kann m. E. nur die allgemeine (und nicht lediglich ausnahmsweise) Exkulpation 
derer sein. die vielleicht nicht zu den politischen Organisatoren der Massenmorde 
gehäreen '''9, sich aber dem an sie herangetragenen Ansinnen der Beihilfe oder 
Mittäterschaft bei Mord nicht entzogen. In der Mehrzahl der Fälle (der OGHBZ 
häue einen persönlichen Srrafallsschließungsgrund nur für wenige Ausnahmen für 
mäglich gehalten) dürfte nämlich das Motiv zum »Mitmachen " nicht die Verhinde­
rung ~größeren Übels~ gewesen sein, sondem die Unannehmlichkeiten bei einer 
Weigerung. Daß beim »Mitmachen« auch vielleicht einige Kranke gerettet werden 
konnten. dicnte überwiegend der Gewissensberuhigung. 
Diese Gewissensberuhigung sollte über 1945 hinaus weitergeführt werden. Dabei 
wurde die Reihenfolge von Haupt- (»Mitmachen«) und Nebenhandlung (»Ret­
tung~) vertauscht: Nun war die» Rettung« der Kranken die Haupthandlung, die 
Mirwirkung am Anstaltsmord war pure Nebensache. 
Vergegenwärtig! man sich, in welch großem Ausmaß der Medizinerstand - über 
Gcsundheitsvenvaher, Anstaltsärzte und ~psychiater sowie Wissenschaftler - in die 
»Emhanasicaktion« einbezogen warJJ~, so wird die Bedeutung dieser» Verkehrung", 
deutlich. Die Ärzte verstanden sich im Drirten Reich wie in der Bundesrepublik als 
eine der Spitzen der »normalen« bürgerlichen Gesellschaft. die mir Verbrechen nicht 
in Verbindung gebracht werden konme. Diese Sc.lbsteinschätzung wurde von den 
Gerichten übernommen und durch geringe Freiheitsstrafen bzw. Freisprüche auf­
rechterhalten. 
Nicht der persönliche Strafausschließungsgrund. sondern der übergesetzliche 
Schuldausschließungsgrund machte die Beihilfe zum Mord oder sogar die Täter­
schaft bei Mord praktisch ungeschehen, indem sie sie entschuldigte. Darin lag das 
Ziel des Übergangs zum übergesenlichen Schuldausschließungsgrund. 
Die häufige Annahme von Verbotsirrtum zeigt ebenso wie die häufige Erkennung 
auf Totschlag bei den Kindertötungen. daß die Gerichre der zweiten Phase eine 
bescimmte Affinitäc zu einer .Euthanasie« im nationalsozialistischen Sinne hatten. 
Die verständnisvoll legitimierten Kindertätungen wurden dabei mit den aus der NS­
Ideologie bekannten Mitleids- und Zweckmäßigkeits I "-Mäntelchen verschleien 
und ,.hoffähig« gemaehr. Bezüglich der Behinderten befand sich die bundesdemsehe 
Jusriz seit [947/48 in einem barbarischen Zustand, der Behindenen das Lebensrecht 
in bestimmten Ausnahmesituationen oder sogar generell absprach. 
Die subjekrive Teilnahmelehre. die besonders bei »Tötungen auf Bdehl~ zum 
Tragen kam, bevorzugte nicht nur nachträglich das aucorjcärc Bewußtsein, sondem 
basieree darauf: Ihr lag eine »imperative Rechtsauffassung~ "' zugrunde, die die 
Urform des Rechts in Befchlen , in Geboten oder Verboten. erblickte. Eine Straftat 
wurde weniger als Verletzung eines bestimmten Rechtsgutes"l begriffen denn als 

Relntcke. 0.: Zur Rechtsprechung d,'"S Obersten Gerlchtshof.s für die brl"sche Zon< .. .• ~.l. O. 
(Fn.66). S. 78, 1. Sp. 

1°9 Mit dem übrrgesetzlich.n Schuld.usschließungsgrund wurden vor .lIem Ärzte .us ZWlschen.nstll'en 
und Fachleute au, der Staatlichen GesundheItsverwaltung freIgesprochen. 

! t 0 Yg1. di. Darstellung hOl Klee, E. : »Eutbn:t5lc. Im NS·S!~lt ...• '.l. O. (Fn. s). S. ~9 s fL und ders.: WOU 
SI. L1ten - was SI< wurden - Ärzte. Jutt . .,.n und anderc Beteiligte .m Kranken· oder Judenmord. 
Frankfurt '986, S. '44 H. 

I I! Z. B. durch die Anerkennung eines Irrtums uber d:u TötungsverboI In .knsenhaIlco Kr":gszelte,,-. 
111 Ocr Begriff stammt von Gcnnann. vgl. lUdbrueh. G.: Anmerkung zu OLG fnnkfurt ••.•. O. (Fn. Jj). 

S.634· 
I!J Der Begriff d ... Rech"guu,," ,erlirrt seme Konturen, wenn er Im N.tlonalsolJalismus mll .Gernem­

schafts mt.r.>sen_ IdentifiZIert und d,durch pr.ktL1ch »,n'm.ten.li"<:rI< Wird. vgl. frommei. M,: 
Wdzels rin~lt Handlung,lehre. Eine konser\"o"vc A nrwort auf das n.uonalsoz"li",schc Willenss,r.f-

1)7 
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Ungehorsam gegenüber der rechtsetzenden Gewalt. Die Einschätzung staatlich 

angeordneter oder geduldeter Verbrechen bereitete dann besondere Schwierigkei­

ten. 
Gustav Radbruch beurteilte diese Auf(assung 1947 so: 

> ••• Unrecht ist Unrecht nichl, weil es verboIen Ist, sondern es wird verboten, weil es Unrecht 
ist. Der Imperativ. die Bestimmungsnorm, ist nur eine sekundäre Form des Rechts, besJimmt, 
den einzelnen die Erfüllung des Rechts ins Gewissen zu schreiben; die Urform des Reeht.'! aber 
ist die Bewenungsnorm, das Werturteil der rechtsetzenden Macht, durch das eine Handlungs­
weise für ungerechl und antisozi.l erklärt wird .• "I 

Nach Radbruchs Rechtsauffassung wird - nach einem Werturteil-lediglich negativ 

bestimmt, welche Handlungen rechtswidrig sind. Nicht der verbrecherische Wille 

fühn zur Strafbarkeit, sondern bestimmte, pönalisierte Handlungen, die ein schür­

zenswenes Rechtsgut verletzen. 

Nach der ~imperariven Rechtsauffassung« bestimmt das Recht nicht negativ, welche 
Handlungen wegen ihres Unrechlsgehalts zu umerbleiben haben, sondern stellt 

positive Verhaltensnormen auf, denen der Bürger zu folgen hal. Folgt er ihnen nicht. 

so ist er strafwürdig, weil er ungehorsam ist, nicht weil cr ein bestimmtes schützens­

wertes Rechtsgut verJet"lt. Eine solche Rechtsauffassung ist autoritär. 
Für die Teilnahmelehre hat die jeweilige Rechtsauffasstlng Konsequenzen : Nach 

Radbruchs Rechtsauffassung werden Täterschaft und Beihilfe nach dem Grad der 

Rechlsgutverletzung unterschieden, also stärker nach objekriven Kriterien"!, wäh­

rend sie nach der »imperativen Rechtsluffassung« nach subjektiven Kriterien unter­

schieden werden, nämlich nach dem Grad des ~Ungehorsams« gegenüber dem 

Gesetz: 

"Wie die Entscheidung gegen das Gesetz, der böse verbrecherISche Wille. zum Titer macht, so 
liefen konsequent auch die \Xlillensstärke das Abgrenzungsmerkmoll zwischen den verschiede­
nen Graden der Mitwirkung an einem Verbrechen .• "6 

Verbrechen aus ~Gleichgültigkeie« oder in Erfüllung .. dienstlicher Pflichten« sind 

nach dieser Rechesauffassung, die niche primär nach der Rechcsgutverlet2ung frage I 
kaum exakt faßbar. weil ihnen der »verbrecherische Antrieb« fehlt. 

Durch die exerem subjektive Teilnahmelehre wurde die Mitlauferhaltung im Natio­

nalsozialismus nachHäglich :I.kzeptierc: Diejenigen, die das Mordsyscem geleitet 

oder in Gang gehalten hatten. erscheinen als bloße Rädchen in einem ihnen fremden 

System. 

rech, - oder die L.-gendc VOn der .Überwmdung d.""S Wenneutrll,smus K Im Strafrecht, In, Reifner. U.I 
Sonnen. S.-R. (Hg.), SIrllju<!I2 und Pol 'z.e, ,m DnHen ROleh, Fc,,,kfurVNew York 1994. S. 96 H. 

"4 Radbruch. G. : Anmerkung zu OLG Fr3nklurt, •.•. O. CFn. )J), S.6H . 
II! Roxm schreIbt : n.eh cl« '''ellen Ta~"iihc. , vgl. )tOXIn, c.: Str.nllcn 1m Rohmcn org:uusOlonscher 

M>ehuppa .. te, •. a. O. (fn·)9). S. 19 f . 
I 16 ß.um.on, J.: Beihilfe bCI e'gener '·oller T.tb"tand,cm.llung, a. a. O . (Fn. 4 'j. S. 56)_ I. Sp. Ähnlich. 

Äuß.",ngen finden sICh In "Eudllna.s .... -Uncilcn, vgl. LG Frankfun 18.1. 194&, •.•. O. (Fn.43), 11 
196. 
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